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 HERMANN JOSEF RICHTER | EDITORIAL

Wir von Haus & Grund Wuppertal und Um-
gebung e.V. vertreten seit dem 22.09.1879 
– damals noch unter dem Namen „Barmer 
Haus- und Grundbesitzer-Verein“ – erfolg-
reich die Interessen unserer Mitglieder. Was 
durch Zusammentreffen einiger Interessier-
ter Eigentümer im Herbst und Winter 1878 
begann und in die Vereinsgründung am 
22.09.1879 mündete, ist heute ein modern 
geführter Haus & Grund Verein mit mehr als 
3.600 Mitgliedern und zwei Beratungsstellen 
in Barmen und Elberfeld. 

Als Verein  helfen wir Ihnen konkret in vielen 
Belangen rund um die Immobilie, rechtliche 
Beratung, Erstellung von Schreiben, Anferti-
gung der Nebenkostenabrechnung und haben 
darüber hinaus ein Netz von Kooperations-
partnern aufgebaut, z.B. Handwerker, Versi-
cherer, Makler und Einzelhändler, bei denen 
Sie weitere Unterstützung oder attraktive Ra-
batte als Mitglieder unseres Vereins erhalten. 

Weiterhin vertreten wir Ihre Interessen gegen-
über der Stadt Wuppertal, indem wir in einer 
Vielzahl von Arbeitskreisen aktiv mitwirken. 
Hierzu gehört als eine der wichtigsten Auf-
gaben die Erstellung des Mietspiegels. Dieser 
muss aufgrund der dynamischen Entwick-
lung des Wohnungsmarktes und der stetig 
steigenden Unterhaltungskosten für Immobi-
lien regelmäßig aktualisiert werden. Dies ist 
uns nach zähem und langem Ringen in der 
Vergangenheit gelungen. Nachdem der letzte 

qualifizierte Mietspiegel 2006 in Kraft getre-
ten ist, ist am 22.12.2016 ist der derzeit gülti-
ge qualifizierte Mietspiegel nach einer knapp 
6-monatigen Verhandlungs- und Erhebungs-
phase mit nicht unerheblichen Steigerungen 
der Mietpreise in verabschiedet worden. Und 
nun die gute Nachricht: zum 22.12.2018 tritt 
der neue qualifizierte Mietspiegel in Kraft 
und es sind wiederum gestiegene Mieten zu 
verzeichnen, wobei die Steigerungen moderat 
ausfallen und im Rahmen der Preisindexstei-
gerungen in NRW liegen. 

Weiterhin nehmen wir an Veranstaltungen 
zum Wohnstandort und Immobilienstandort 
Wuppertal teil, besuchen immer wieder die 
Veranstaltungen der ISG Barmen, verhan-
deln mit der Stadt über die Trennung der 
Grundabgabenbescheide von den Trink- und 
Schmutzwasserbescheiden und weiteren ak-
tuellen Themen. Derzeit setzten wir uns im 
Zuge der Grundsteuerneuregelung dafür ein, 
dass die Grundsteuerbelastung der Bewohner 
Wuppertals in der Summe nicht steigt. 

Presse, Rundfunk und Fernsehen berichten 
aufgrund unserer Pressemeldungen regelmä-
ßig über Themen, die Sie als Hauseigentümer 
und Vermieter betreffen und interessieren. 
Häufig stehen wir auch als Interviewpartner 
zur Verfügung. 

Als Gründungsmitglied des Landesverbands 
Haus & Grund Rheinland im Jahr 1915 wer-

den auch heute noch die Interessen der Im-
mobilieneigentümer mit Nachdruck im NRW 
Landtag vertreten. Ich selbst bin Mitglied des 
Vorstandes von Haus & Grund Rheinland und 
vertrete dort Ihre Interessen. 

Aber auch auf Bundesebene sind wir aktiv 
und Mitglied von Haus & Grund Deutsch-
land. Hier werden die Interessen von 900.000 
Mitgliedern deutschlandweit vertreten. Hier-
durch nimmt Haus & Grund aktiv Einfluss 
auf die Gesetzgebung und schafft somit einen 
Ausgleich zu der starken Interessenvertretung 
der Mieter. Derzeit setzt sich Haus & Grund 
aktiv für die Abschaffung der Mietpreisbrem-
se ein und beteiligt sich an dem anhängigen 
Verfahren vor dem Verfassungsgericht. Ich 
selbst bin im Zentralverband Mitglied des 
Ausschusses für Steuern und Finanzen.

Damit sind wir auch in Zukunft Ihr Ansprech-
partner in Belangen des Haus- und Grundei-
gentums, denn dafür haben Sie jemanden! 
Haus & Grund Wuppertal und Umgebung e.V.

Ihr 

 Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser!
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Ratgeber zum Wohnungseigentum
mit Gesetzestext und Rechtsprechungsregister

Der  
Wohnungs- 
eigentümer
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finacial PARTNER Versicherungsmakler GmbH &
DACHDECKEREI Kasprzik Heynen GmbH



 IN GESELLSCHAFT DES  MIETERBUNDES | KOMMENTAR

Kommentar

In Gesellschaft des 
 Mieterbundes
Von Dr. Kai H. Warnecke, Präsident

Bundesjustizministerin Katharina Barley hat den ersten Entwurf für 
ein Gesetz zur Verschärfung der Mietpreisbremse vorgelegt. Künftig 
sollen Vermieter, die sich bei Neuvermietung auf die Vormiete beru-
fen, über die Höhe der Vormiete unaufgefordert informieren. Als Vor-
miete wird die Miete definiert, die ein Jahr vor Ende der Beendigung 
des Mietverhältnisses galt.

Ein Verstoß gegen diese Auskunftspflicht soll – entgegen der Verein-
barung im Koalitionsvertrag – sogar bestraft werden. Erteilt der Ver-
mieter die Auskunft nicht, soll er sich nicht auf die vereinbarte Miete 
berufen können. Dem Deutschen Mieterbund geht all dies wieder ein-
mal nicht weit genug. Verbandsdirektor Lukas Siebenkotten forderte 
kürzlich in einer Tageszeitung eine generelle Pflicht zur Offenlegung 
der Vormiete. Seiner Meinung nach würden Vermieter die Vormiete 
ohnehin nur verschweigen wollen, weil sie missbräuchlich von dieser 
Ausnahme Gebrauch machen wollten.

Mit dieser Forderung unterstellt der Mieterbund allen Vermie-
tern, welche die Vormiete nicht ungefragt offenlegen, vorsätzlichen 
Rechtsmissbrauch. Dies ist eine inakzeptable, unzulässige und pau-
schale Verurteilung aller privaten Vermieter. Der Mieterbund offen-
bart damit eine Gesinnung, die dem bekannten Ausspruch „Vertrauen 
ist gut, Kontrolle ist besser“ folgt. Dieser wird gemeinhin dem so-
wjetischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow – genannt Lenin 
– zugeschrieben. Jeder muss selbst wissen, in welche Gesellschaft er 
sich begibt.
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POLITIK & WIRTSCHAFT | JUSTIZMINISTERIN BARLEY WILL MIETRECHT VERSCHÄRFEN

Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) hat einen Entwurf 
des Mietrechtsanpassungsgesetzes (MietAn-
pG) vorgelegt. Er sieht Verschärfungen der 
Mietpreisbremse zulasten der Vermieter so-
wie Neuregelungen der Modernisierungsmie-
terhöhung und der Wohnflächenberechnung 
vor.

MIETPREISBREMSE: 
Will der Vermieter in Gebieten, in denen die 
Mietpreisbremse gilt, eine Miethöhe oberhalb 
der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn 
Prozent vereinbaren, muss er vor Vertrags-
schluss Auskunft über den Ausnahmetatbe-
stand erteilen, auf den er sich berufen will.
·  Im Falle der Vormiete muss er die Vormie-

te benennen.
·  Im Falle einer durchgeführten Moderni-

sierung muss er den Zeitpunkt der Moder-
nisierung und die nach der Modernisie-
rung zulässige Miethöhe nennen.

·  Im Falle eines Neubaus muss er darüber 
informieren, dass die Wohnung nach dem 
1. Oktober 2014 erstmals genutzt und ver-
mietet wurde.

Erteilt der Vermieter diese Auskunft nicht 
oder nicht vor Unterzeichnung des Vertrags, 
ist die vereinbarte Miethöhe hinfällig. Dem 
Vermieter steht dann nur die ortsübliche Ver-
gleichsmiete plus zehn Prozent zu. Darüber 
hinaus soll der Mieter die nach der Mietpreis-

bremse zulässige Miethöhe künftig auch ohne 
Nennung konkreter Tatsachen rügen können.

MODERNISIERUNGSMIETERHÖHUNG:
Der Modernisierungssatz soll von bisher elf 
auf acht Prozent gesenkt werden. Diese Re-
gelung soll zunächst für fünf Jahre gelten. 
Zusätzlich darf die monatliche Mieterhöhung 
innerhalb von sechs Jahren nicht mehr als 
drei Euro pro Quadratmeter betragen. Da-
neben muss der Vermieter seine Mieter im 
Rahmen der Modernisierungsankündigung in 
vorgehobener Weise auf Form und Frist der 
Möglichkeit von Härteeinwendungen hinwei-
sen. Auch wird zugunsten der Mieter die Frist 
für die Härteeinwendungen von bisher einem 
auf zwei Monate verlängert.

VEREINFACHTES MODERNISIERUNGS-
MIETERHÖHUNGSVERFAHREN: 
Anstatt den Anteil für Modernisierung und 
Instandhaltung zu ermitteln, sollen Vermie-
ter alternativ auf das vereinfachte Verfahren 
zurückgreifen können: Insgesamt dürfen Kos-
ten in Höhe von 10.000 Euro pro Wohnung 
angesetzt werden. Pauschal werden davon 30 
Prozent für Instandhaltung abgezogen. Die 
jährliche Miete darf um acht Prozent dieser 
Summe erhöht werden. Wählt der Vermie-
ter das einfache Verfahren, kann er inner-
halb von fünf Jahren keine weitere Moder-
nisierungsmieterhöhung durchführen, es sei 
denn, er hat den maximal anzusetzenden 

Kostenrahmen in Höhe von 10.000 Euro pro 
Wohnung noch nicht ausgeschöpft. Macht 
er davon Gebrauch, beginnt die fünfjährige 
Sperrfrist erneut zu laufen.

SCHADENSERSATZ UND 
 ORDNUNGSWIDRIGKEIT IM FALLE 
DER „HERAUSMODERNISIERUNG“: 
Der Mieter soll einen Schadensersatzanspruch 
erhalten, wenn der Vermieter in der Absicht, 
ihn zu einer Kündigung zu veranlassen, eine 
bauliche Veränderung ankündigt oder eine 
bauliche Veränderung auf eine Weise durch-
führt, die eine solche Absicht erkennen lässt. 
Werden die baulichen Maßnahmen nicht in-
nerhalb von zwölf Monaten nach Ankündi-
gung begonnen, so wird eine solche Absicht 
des Vermieters vermutet, es sei denn, der Ver-
mieter hat die Verzögerung nicht zu vertreten. 
Darüber hinaus soll auch ein Ordnungswidrig-
keitentatbestand eingeführt werden, wonach 
Vermietern zusätzlich noch eine Geldbuße bis 
zu 100.000 Euro auferlegt werden kann.

WOHNFLÄCHENBERECHNUNG:
Sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
vereinbart wird oder wurde, sollen für die 
Berechnung der Wohnfläche bei Gebäuden, 
die bis zum 31. Dezember 2003 bezugsfertig 
waren, die Regelungen der Zweiten Berech-
nungsverordnung (II. BV) und bei denen, die 
ab dem 1. Januar 2004 bezugsfertig waren, 
die Regelungen der Wohnflächenverordnung 
(WoFlVO) Anwendung finden. Weiterhin sol-
len die Flächen von Balkonen, Loggien, Dach-
gärten und Terrassen jeweils nur noch zu ei-
nem Viertel angerechnet werden dürfen.

So bewertet Inka-Marie Storm, Chef-
justiziarin bei Haus & Grund Deutsch-
land, die Vorlage der Bundesjustizmi-
nisterin:
Der Entwurf lässt keinen ausgewogenen 
Ausgleich zwischen Vermieter- und Mieter-
interessen erkennen. Mietpreisbremse und 
Modernisierungsmieterhöhung werden aus-
schließlich zulasten der Vermieter verschärft. 
Mit der Einführung eines vereinfachten Mo-
dernisierungsmieterhöhungsverfahrens wer-
den zumindest die Interessen privater Ver-
mieter insoweit berücksichtigt, als dass diese 
bislang oftmals an den formalen Hürden der 
Modernisierungsmieterhöhung gescheitert 
sind. Dennoch wirken sich die Verschärfun-
gen der Modernisierungsmieterhöhung in ek-
latanter Weise auf das vereinfachte Verfahren 
aus. Die Regelungen zur Wohnflächenberech-
nung verfolgen in erster Linie das Ziel, die 
Anwendung der Wohnflächenverordnung zu 
modifizieren. Die sich daraus ergebenden Un-
sicherheiten gehen ausschließlich zulasten der 
Vermieter.

Mietrechtsanpassungsgesetz 

Justizministerin Barley will Mietrecht verschärfen
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 BAUÄMTER BREMSEN DEN WOHNUNGSBAU, WEIL PERSONAL UND KNOW-HOW FEHLEN | POLITIK & WIRTSCHAFT

Für alle Mitglieder attraktive Sonderrabatte

Versicherungsmakler 
Bergisch Land GmbH
Ralf Zinzius
Kooperationspartner Haus & Grund
Telefon 0202 / 260 65 60
Telefax 0202 / 260 65 61
info@makler-bergischland.de
Termine gerne nach Vereinbarung.

Wir beheben nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Kahlschlag in den Verwaltungen rächt sich

Bauämter bremsen den 
Wohnungsbau, weil Perso-
nal und Know-how fehlen
Von Matthias zu Eicken, Referent Wohnungs- und Städtebaupolitik,
Haus & Grund Deutschland

Lange Bearbeitungszeiten für die Baugenehmigung oder ein Feuer-
wehrmann im Bauamt: Die Arbeit in Deutschlands Bauämtern ver-
teilt sich auf immer weniger Mitarbeiter und die sind immer wieder 
zu gering qualifiziert. Viele Kommunen haben in der Vergangenheit 
Personal abgebaut, das nun im Bauboom fehlt. Die dünne Personalde-
cke in Deutschlands Planungs- und Bauämtern lässt sich kaum mehr 
verleugnen. 

Ob Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) oder Deutsches 
Institut für Urbanistik (difu) – sie alle bestätigen den Personalmangel.

Städtebaufördermittel können nicht abgerufen werden
Eine aktuelle difu-Studie zeigt: Zu wenig Personal und ein zu hoher 
Bürokratieaufwand hindern Städte, Kreise und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen daran, sämtliche zur Verfügung stehenden Gelder für 
die Städtebauförderung abzurufen. Wenn schon das Abarbeiten von 
Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen kaum zu schaffen ist, 
kann es auch beim Erstellen von Bebauungsplänen für den Wohnungs-
bau oder bei der Erhaltung der übrigen kommunalen Infrastrukturen 
nicht vorangehen, offenbart die Studie. Alles trifft auf zu gering be-
setzte technische Ämter. Sie sind damit zu einem Flaschenhals bei der 
Erhaltung der städtischen Infrastruktur geworden.

Bundesweit Personalabbau in den Kommunen
Das DIW macht den gleichen Trend bundesweit aus. Es bescheinigt 
den Ämtern einen tiefgreifenden Personalabbau. Bundesweit sank die 
Zahl der mit Baufragen befassten Angestellten in den Kommunalver-
waltungen zwischen 1991 und 2010 um etwa 35 Prozent von 155.832 
auf 101.852 Vollzeitbeschäftigte. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen blieben in dieser Statistik unberücksichtigt, weil sich dort kom-
munale und Landesaufgaben kaum trennen lassen. Bis 2015 setzte sich 
der Stellenabbau fort, allerdings mit rund neun Prozent bei weitem mo-
derater als zuvor. Nach neuer Zählweise – die Kommunen hatten 2011 
ihre Buchführung auf die Doppik umgestellt – sank die Stellenzahl von 
64.508 auf 58.290.

Bauämter vor Pensionierungswelle – Arbeitsmarkt leergefegt
Zu den Versuchen, die Haushalte durch Personalabbau zu sanieren, 
kommt nun ein weiteres Problem: Mehr als ein Viertel der baunahen 
Ingenieure hat die 55 Jahre bereits überschritten. Die Bauämter stehen 
vor einer umfassenden Pensionierungswelle. Der öffentlichen Hand 
fehlt dann praktisch eine ganze Nachwuchsgeneration an Ingenieuren. 
Das dürfte ihre künftigen Kapazitäten weiter massiv beschneiden. Hin-
zu kommt, dass Bauingenieure lieber in der Privatwirtschaft arbeiten. 
Der Arbeitsmarkt ist ohnehin wegen des Wohnungsbaubooms in den 
vergangenen Jahren so gut wie leergefegt.

Ausblick
Wohnungsbauunternehmen denken schon über Lösungen für die 
schleppende Genehmigungspraxis nach und darüber, welche Leistun-
gen sie den Ämtern abnehmen könnten. Solche Public-Private-Part-
nership-Modelle könnten Unternehmen wohl aus der Misere helfen und 
damit deutlich zur Beschleunigung des Wohnungsbaus beitragen. Pri-
vate Eigentümer und Bauherren dürfen dabei jedoch nicht benachtei-
ligt werden. Ohne sie kann der Aufschwung auf dem Wohnungsmarkt 
nicht gelingen. Vor der Misere in den Bauämtern darf die Politik auf 
allen Ebenen deshalb nicht die Augen verschließen.

Große Flurstraße 69 · 42275 Wuppertal
 Telefon  02 02 - 25 55 40 · Telefax 02 02 - 57 13 80
 Mobil 0151 - 12 00 91 76 · e-Mail info@hans-runkel.de

Heizung · Sanitär · Solar
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RECHT & STEUERN | HELFEN SIE MIT, RECHT VERSTÄNDLICH ZU MACHEN!

Ein Eigentümer hat Tag für Tag mit Rechts-
sprache zu tun. Er unterschreibt Verträge, er-
hält Bescheide, nimmt amtliche Merkblätter 
zur Kenntnis, füllt Formulare aus und ist mit 
Gesetzen, Verordnungen sowie Gerichtsur-
teilen und -beschlüssen konfrontiert. Häufig 
sind solche Dokumente abstrakt formuliert, 
mit juristischen Fachtermini versehen und 
endlos im Satzbau verschachtelt. Für den 
juristischen Laien führt dies unweigerlich zu 
Verständnisproblemen und zu Unsicherheiten 
in der Anwendung. Um in diesem Kontext 
seine Rechte und Pflichten als Bürger – wie 
auch als Vermieter – wahrnehmen zu kön-
nen, wird zuweilen von Verfassungsrechtlern 
im Lichte des Demokratieprinzips (Artikel 20 
Absatz 1 Grundgesetz) ein Anspruch auf Ver-
ständlichkeit des Rechts begründet. Doch es 
ist nicht einfach, einen juristischen Text ver-
ständlich und zugleich unmissverständlich 
zu formulieren. Denn es gilt die Regel und 
ihre Ausnahmen zu definieren, auch künftige 
Anwendungsfälle im Vorfeld einzubeziehen 
und Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Dabei 
zugleich die Verständlichkeit, Empathie und 
Bürgernähe im Auge zu behalten, ist die hohe 
Kunst.

Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) hat in Kooperati-
on mit dem Bundeskanzleramt eine Projekt-
gruppe ins Leben gerufen, um die Verständ-
lichkeit von Rechtstexten zu verbessern. 
Daran können und sollen auch private Eigen-
tümer mitwirken.

Mehrheit der Befragten hält 
Rechtstexte für unverständlich
In der ersten Stufe wurden bereits allge-
meine Erhebungen zur Verständlichkeit und 
Nutzung des Rechts vorgenommen. Auf die 
Frage, ob Rechtstexte in Deutschland im All-
gemeinen verständlich seien, antworteten 38 
Prozent der befragten Nicht-Juristen „teils, 
teils“ und 39 Prozent „stimme ich überwie-
gend nicht zu“. Befragte ohne juristische 
Ausbildung forderten auch häufiger, dass 
die Gesetze von allen Bürgern verstanden 
werden sollten. Den Bericht über die Ergeb-
nisse der ersten Stufe mit weiteren Hinter-
grundinformationen finden Sie hier: https://
www.bundesregierung.de/Content/DE/Stati-
scheSeiten/Breg/wirksam-regieren/2017-06-
21-recht-recht-verstaendlich-machen.htm-
l?nn=2158204.

Mietrecht im Fokus
In der Auswertung hatte sich das Mietrecht 
als wesentliche und von den Bürgern häufig 
genutzte Rechtsdomäne herausgestellt. Dies 
soll nun in der zweiten Stufe einer beson-
deren Betrachtung unterzogen werden. Ein 

hierfür konzipierter virtueller Fragebogen 
enthält Fragen zu 
·  konkreten Gebieten des Mietrechts, mit 

welchen man sich im vergangenen Jahr 
besonders beschäftigt hat, 

·  welche Informationsmöglichkeiten ge-
nutzt wurden, um mietrechtliche Rege-
lungen zu verstehen und

·  in welchem Ausmaß und durch welche 
Gründe die Verständlichkeit mietrechtli-
cher Bestimmungen leidet.

Online-Befragung des BMJV zur Ver-
ständlichkeit des Mietrechts:
Mit folgendem Link https://mietrecht-ver-
staendlichkeit.questionpro.eu gelangen Sie 
zu einem kurzen Fragebogen, der sich an die 
Akteure im Fachbereich „Miete und Woh-
nen“ richtet. Der Fragebogen ist anonym ge-
staltet, es werden keine personenbezogenen 

Daten erhoben. Die Rückläufe gehen in eine 
Gesamtstudie ein, deren Ergebnisse auf der 
Webseite der Bundesregierung veröffentlicht 
werden.

Alle Haus & Grund-Mitglieder, allen voran 
Nicht-Juristen, sind herzlich eingeladen, sich 
an der Online-Umfrage zu beteiligen. Nutzen 
Sie die Chance, darauf hinzuwirken, dass alle 
Eigentümer künftig mietrechtliche Texte ein 
wenig besser verstehen können! Danke be-
reits vorab für Ihre Mithilfe!

Umfrage

Helfen Sie mit, Recht verständlich zu machen!
Von Dr. Helena Klinger, Referentin Recht Haus & Grund Deutschland

Betriebskostenabrechnung

Nur die tatsächliche Wohnfläche 
zählt
In seinem Urteil vom 30. Mai 2018 (VIII ZR 220/17) hat der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass bei der Betriebskostenabrechnung im Allgemeinen nur die tatsächliche Wohnfläche be-
rücksichtigt werden darf. Durch die Entscheidung wird die bisherige Rechtsprechung aufge-
hoben, dass auch bei der Betriebskostenabrechnung Abweichungen zwischen der vereinbarten 
und der tatsächlichen Wohnfläche erst dann relevant werden, wenn sie mehr als zehn Prozent 
betragen.

Im konkreten Fall hatte ein Mieter gegen seine Betriebskostenabrechnung geklagt. Der Vermie-
ter hatte dort nämlich statt der vertraglich vereinbarten Wohnfläche von 74,59 Quadratmetern 
die tatsächliche Wohnfläche in Höhe von 78,22 Quadratmetern veranschlagt. Der BGH gab 
dem Vermieter Recht. Denn es komme – in Abweichung zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
– bei der Verteilung der Betriebskosten nicht auf die vertraglich vereinbarte Wohnfläche an, 
sondern auf die objektive tatsächliche Fläche. Auf diese werde in den Abrechnungsregelungen 
des § 556a Absatz 1 BGB sowie § 7 Absatz 1 HeizkostenV abgezielt.

So bewertet Gerold Happ, Geschäftsführer Immobilien- und Umweltrecht, das 
Urteil:
Die Auswirkungen dieses Urteils könnten gravierend sein. Da es selbst Gutachtern nicht ge-
lingt, die „tatsächliche“ Wohnfläche einer Wohnung einheitlich zu ermitteln, dürften auch die 
meisten Mieter und Vermieter sich über die „tatsächliche“ Wohnfläche uneins sein. Bislang 
konnte der Mieter jedoch nur bei einer gravierenden Abweichung der tatsächlichen Wohn-
fläche von der vereinbarten von mehr als zehn Prozent gegen die Betriebskostenabrechnung 
vorgehen. Nun ist dies schon bei einer Abweichung von wenigen Quadratzentimetern mög-
lich. Es wird daher voraussichtlich zu mehr Streitigkeiten über Betriebskostenabrechnungen 
kommen, die durch die bisherige Rechtsprechung eingedämmt werden sollten. Dies wird auch 
zu Unzufriedenheit im gesamten Haus führen. Denn an den zu verteilenden Kosten ändert 
sich nichts. Sollte ein Mieter vor Gericht erstreiten, dass sein eigener Anteil abgesenkt wird, 
erhöht sich damit automatisch der Anteil von allen anderen Mietern. Vermieter werden sich 
also auf vermehrte Beschwerden ihrer Mieter einstellen müssen. Warum der BGH den bisher 
geltenden Kompromiss, der für eine Befriedung des Streits über die Wohnfläche gesorgt hatte, 
aufkündigt und so mehr Rechtsstreitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern provoziert, 
erschließt sich nicht.
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02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de

Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Ihren Aufzug geht! 
Schwelmer Str. 141 
42389 Wuppertal 
Tel.:(0202)625071 
Fax:(0202)620805 
Email: aufzug@glaesergmbh.de 
URL: www.glaesergmbh.de  

DDurch uns munter  
rrauf und runter!  

Beratung, Planung, Verkauf 
Aufzüge jeder Art, Hebebühnen 
Umbau & Modernisierung 
Service, Wartung, Störungsdienst 
Begleitende ZÜS (TÜV)-Prüfung 
Aufzugnotrufsystem 
24/7 Notdienst 

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de

Tel. 0202 / 76 95 81 77
Fax 0202 / 76 95 81 78

info@laub-elektrotechnik.de
www.laub-elektrotechnik.de

Waisenstr. 14
42281 Wuppertal

· Elektroinstallation
· Schaltschrankbau
· Beleuchtungsanlagen
· Netzwerkverdrahtung

· Sat-/Kabelanlagen
· Sprechanlagen
· Telefonanlagen

Hinweis
zu Teil 2 unserer Serie 

zur Datenschutzgrundverordnung 
„Was müssen Vermieter wissen?“

In Teil 2 unserer Serie zur Datenschutzgrundverordnung „Was 
müssen Vermieter wissen?“ haben wir unter der Überschrift „Da-

tenweitergabe an Dritte und Auftragsdatenverarbeitung“ einen 
Link zu einem Muster zur Auftragsdatenverarbeitung des BvD e.V. 
benannt. Dieses Muster des Auftragsdatenverarbeitungsvertrags 
bezieht sich auf das Gesundheitswesen. Ein Muster eines Auf-

tragsdatenverarbeitungsvertrags ohne branchenspezifische Be-
sonderheiten finden Sie jetzt auf der Homepage des Bay-

erischen Landesamts für Datenschutzaufsicht unter 
dem Link: www.lda.bayern.de/media/mus-

ter_adv.pdf.

Mietnomaden

Was kann ich als Vermieter 
tun?
Von Julia Wagner, Referentin Recht Haus & Grund Deutschland

Jährlich ergeht es so vielen tausenden Vermietern – sie fallen auf die 
Machenschaften von Mietnomaden herein. Diese nutzen das soziale 
Mietrecht aus, um möglichst lange möglichst unbehelligt kostenlos 
wohnen zu können, und hinterlassen schlimmstenfalls die Wohnung 
auch noch in einem katastrophalen Zustand. 

Das Gesetz sieht zwar viele Möglichkeiten vor, gegen Mietnomaden 
vorzugehen. Trotzdem dauert es – je nachdem, wie ausdauernd der 
Mieter ist – oft viele Monate, bis der unliebsame Mieter wieder ausge-
zogen ist. Dies geschieht auf Kosten der Nerven und des Geldbeutels 
des Vermieters. 

Die Kündigung 
Zahlt ein Mieter nicht oder beschädigt er die Mietsache, sollte sich der 
Vermieter schnellstmöglich mit den allgemeinen Regeln des Mietrechts 
zur Kündigung vertraut machen. Für solche Fälle steht dem Vermieter 
nämlich ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 

Mietnomaden kann nach dem Gesetz insbesondere in vier Fällen au-
ßerordentlich gekündigt werden. 
§ 543 BGB sieht die außerordentliche Kündigung für den Vermieter 
dann vor, wenn dem Vermieter eine Fortsetzung des Mietvertrages un-
ter Abwägung der beiderseitigen Interessen bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder anderweitigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann. Diese sogenannte Generalklausel muss mit 
Inhalten gefüllt werden. Dafür gibt der Gesetzgeber drei Beispiele vor. 

Fall 1: Der Mieter zahlt in zwei aufeinanderfolgenden Monaten sei-
ne Miete nicht oder ist mit einem nicht unerheblichen Teil der Miete 
in Verzug. Im Wohnraummietrecht bedeutet dies, dass der Gesamt-
rückstand eine Monatsmiete übersteigen muss, damit er als erheblich 
anzusehen ist. 

Fall 2: Der Mieter zahlt über einen längeren Zeitraum hinweg einen 
Betrag der Miete nicht, der insgesamt mindestens zwei Monatsmieten 
entspricht. Dabei genügt es, wenn der Mieter die Miete immer nur um 
einen geringen Teil kürzt, diese aber insgesamt – auch nach langer Zeit 
– zwei Monatsmieten entspricht. 
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In diesen beiden Fällen muss der Vermieter 
den Mieter nicht zunächst abmahnen oder 
eine weitere Frist setzen. Gerät der Mieter 
in Zahlungsverzug, kann der Vermieter so-
fort außerordentlich kündigen. Allerdings 
wird die Kündigung gemäß § 569 Absatz 3 
BGB dann unwirksam, wenn der Mieter in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der 
Rechtshängigkeit der Räumung die komplette 
rückständige Miete begleicht. Der Vermieter 
kann den Mieter jedoch ordentlich kündigen 
nach § 573 BGB, da er aufgrund der Zah-
lungsrückstände – unabhängig davon, ob sie 
wieder beglichen wurden – ein berechtigtes 
Interesse an der Beendigung des Mietverhält-
nisses haben dürfte.

Fall 3: Der Mieter stört die Rechte des Ver-
mieters, indem er die Mietsache vernachläs-
sigt oder erheblich gefährdet. Diese Gefahr 
muss tatsächlich bestehen; die reine Mög-
lichkeit genügt nicht. Das bedeutet für den 
Vermieter, dass ihm trotz pünktlicher und 
vollständiger Mietzahlungen auch dann ein 
außerordentliches Kündigungsrecht zusteht, 
wenn der Mieter die Wohnung unsachgemäß 
behandelt oder sogar zerstört. 

Neben den für Mietnomadentum angespro-
chenen einschlägigen Kündigungsgründen 
aus § 543 Absatz 2 BGB sieht § 569 Absatz 
2a BGB vor – und das ist Fall 4 – dass dem 
Mieter schon dann außerordentlich und ohne 
vorherige Abmahnung gekündigt werden 
kann, wenn er mit der Zahlung der Kaution 
in Verzug ist. Die Verzugssumme muss aller-
dings mindestens zwei Monatsmieten ent-
sprechen. 

Die Räumung 
Mietnomaden zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie auch nach wirksamer Kündigung 
nicht die Wohnung verlassen. Der Vermieter 
muss in der Regel eine Räumung anstreben. 
Eine solche Zwangsräumung setzt jedoch ei-
nen Räumungstitel voraus, und der muss bei 
Gericht erwirkt werden. Dazu muss der Ver-
mieter eine Räumungsklage bei dem Amtsge-
richt erheben, in dessen Bezirk sich die Woh-
nung befindet. Die gesetzliche Möglichkeit 
einer Sicherungsanordnung nach § 283a ZPO 
zur Hinterlegung einer Nutzungsentschädi-
gung wird nur in den seltensten Fällen re-
levant sein. Schließlich kann der Vermieter 
nur schwer nachweisen, dass ihn der Aus-
fall der Mieteinnahmen existenziell bedroht. 
Wurde ein Räumungstitel erwirkt, kann die 
Räumung durch den Gerichtsvollzieher voll-
streckt werden. Dieser setzt zwar zunächst 
eine letzte Frist zur freiwilligen Räumung; 
danach kann jedoch zwangsgeräumt werden. 

Das bedeutet, eine Spedition räumt die Woh-
nung und die Schlösser werden ausgetauscht. 
Zwar muss der verurteilte Mieter die Kosten 
der Räumung zahlen. Damit der Gerichtsvoll-
zieher tätig wird, wird der Vermieter in der 
Regel jedoch einen Vorschuss leisten müssen. 

Um dieses Kostenrisiko zu minimieren und 
zumindest für die Kosten für die Spedition 
nicht in Vorleistung gehen zu müssen, kann 
das sogenannte „Berliner Modell“ angewendet 
werden. Dabei handelt es sich um einen be-
schränkten Vollstreckungsauftrag: Der Mieter 
wird der Wohnung verwiesen, die Schlösser 
werden ausgetauscht und dem Vermieter wird 
Besitz an der Wohnung und allen sich darin 
befindlichen Gegenständen eingeräumt. Nach 
der Übergabe der Wohnung muss der Vermie-
ter die beweglichen Sachen des ehemaligen 
Mieters verwahren. Bewegliche Sachen, an de-

nen offensichtlich kein Interesse mehr besteht, 
können vom Vermieter vernichtet werden. Für 
etwaige Sachschäden haftet er nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. Innerhalb eines Mo-
nats nach Vollstreckung kann der ehemalige 
Mieter seine beweglichen Sachen zurückfor-
dern und auf eigene Kosten abtransportieren. 
Nach Ablauf dieser Frist kann der Vermieter 
die Sachen im Wege einer Pfandversteigerung 
verwerten. Die Kosten für die Verwahrung, 
Verwertung und Vernichtung der beweglichen 
Sachen sind als Kosten der Zwangsvollstre-
ckung vom ehemaligen Mieter zu tragen.

Sie zahlen gar nicht oder unregelmäßig, ver-
lassen irgendwann fluchtartig die Wohnung 
in einem noch dazu meist desolaten Zu-
stand. Mietnomaden sind der Albtraum jedes 
Vermieters. Und tatsächlich kann es jedem 
passieren, auf die Tricks und Kniffe eines 
Mietnomaden hereinzufallen. Diese bittere 
Erfahrung hat Rolf R. gemacht.

Timo M. präsentierte sich als Krankenpfleger 
und gab an, Mitte 2018 mit dem Studium in 
Frankfurt beginnen zu wollen. Dazu legte er 
eine Bescheinigung auf dem Briefbogen eines 
Arbeitgebers vor. Auf den ersten Blick klang 
alles sehr plausibel. Rolf R. übergab dem 
jungen Mann die Schlüssel, noch bevor die 
Kaution in Höhe von 750 Euro eingegangen 
war. Heute bezeichnet der Eigentümer das als 
seinen ersten großen Fehler. „Uns hätte auch 
stutzig machen müssen, dass Timo M. von 
einem Tag auf den anderen einziehen konn-
te.“ Nach der Kaution blieb er auch die Miete 
schuldig. Das erklärte Timo M. mit Fehlern 
der Bank, konnte oder wollte jedoch keine 
Überweisungs- oder Zahlungsbelege vorwei-
sen. Bereits zwei Wochen nach dem Einzug 
ahnte Rolf R., dass er es mit einem Mietno-
maden zu tun hat.

Falsche Auskünfte und gefälschte 
Unterlagen
Der Eigentümer begann, systematisch die 
Selbstauskunft seines neuen Mieters zu 
überprüfen: Bei seinem angeblichen Arbeit-
geber, einem großen Pflegeheim-Betreiber, 
war Timo M. nur zweimal gesehen. Die Ko-
pie einer Verdienstbescheinigung entpuppte 
sich als Fälschung. Bei der Anmeldung beim 
Einwohnermeldeamt hatte Timo M. eine ge-
fälschte Vermieterbescheinigung vorgelegt. 
Korrekt waren allerdings Namen und Adresse 
des Vor-Vermieters. „Hätten wir ihn vor Ab-
schluss unseres Mietvertrags angerufen – die 
Telefonnummer war durch Eingabe des Na-
mens im Internet zu ermitteln –, dann hätte 
uns das viel Ärger und Verlust ersparen kön-
nen“, sagt Rolf R. „Im vorigen Mietverhältnis 

hatte Timo M. zwar unter Druck immer die 
Miete gezahlt, aber vor seinem Verschwinden 
noch den Kühlschrank des Vermieters versil-
bert und weitere Sachen mitgehen lassen.“

Der lange Weg durch die Instanzen
Rolf R. schaltete einen Rechtsanwalt ein, er-
stattete Anzeige wegen Einmietbetrug und 
Urkundenfälschung und sprach nach zwei 
Monaten Mietausfall eine fristlose Kündi-
gung aus. Trotz einzelner Erleichterungen 
im Mietrecht in den vergangenen Jahren 
einen Mietnomaden loszuwerden, dauert es 
 Monate, manchmal Jahre. Mittlerweile hatte 
sich der anfangs kooperativ auftretende Mie-
ter völlig eingeigelt. Er antwortete nicht auf 
Briefe oder Mails, öffnete die Tür nicht, kam 
den Vorladungen von Polizei und Amtsge-
richt nicht nach.

Ärger in der Hausgemeinschaft
Für die Nachbarn wurde er jedoch zum Dau-
er-Ärgernis: Laute Musik und Saufgelage 
waren keine Seltenheit. Die Mitbewohner rie-
fen mehrfach die Polizei. Eines Abends hat-
te Timo M. Damenbesuch. Ein eifersüchtiger 
Mitbewerber trat die gläserne Außentür ein 
und nahm die Dame mit. Besonders findig 
erwies sich Timo M. in Sachen Stromversor-
gung. Beim Stromversorger hat sich Timo M. 
zunächst nicht freiwillig angemeldet. Rolf R. 
ließ daraufhin den Strom sperren und hoffte, 
der missliebige Mieter würde ausziehen. Doch 
der meldete sich dann doch an. Und der Ver-
sorger erklärte auf die Warnung des Vermie-
ters, er müsse den Mieter als Vertragspartner 
akzeptieren. Als der Versorger zweimal die 
erste Rate angemahnt hatte, kappte er erneut 
den Strom. 

Dass trotzdem kurze Zeit später wieder lau-
te Musik ertönte, machte die Hausbewohner 
misstrauisch. Sie entdeckten, dass Timo M. 
ein langes Kabel vom Heizungsraum in seine 
Wohnung gelegt, also den Allgemeinstrom 
angezapft hatte. Der Vermieter reagierte, in-
dem er alle Allgemeinräume mit Zylinder-

Der Feind in den eigenen vier Wänden

Mietnomaden
Von Eva Neumann, Referentin Presse und Kommunikation Haus & Grund Deutschland
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schlössern versah und die anderen Mitbewoh-
ner mit Schlüsseln ausstattete. „Irgendwie ist 
er trotzdem in den Raum neben seinem Bad 
gekommen und hat von dort das Stromkabel 
aus dem Fenster hinaus und beim benachbar-
ten Badfenster wieder hineingeführt“, erzählt 
Rolf R. Er erstattete erneut Anzeige, wegen 
Energiediebstahl.

Mit der Räumung hat der Ärger noch 
kein Ende
Nach zehn Monaten und acht Tagen waren 
die Bemühungen des Anwalts endlich erfolg-
reich: Der Räumungstermin stand an. Am 

Tag zuvor bemerkten Mitbewohner Auszugs-
aktivitäten. Entsprechend überraschte es nie-
manden, dass Timo M. am Räumungstermin 
nicht vor Ort war. Er hinterließ eine Eckcouch 
mit diversen Kissen, eine Matratze, ein Regal, 
zwei Hundefressnäpfe und eine ganze Menge 
Schmutz und Abfall. Rolf R. bleibt nun, die 
beweglichen Güter zu entsorgen und den Ge-
stank des kalten Rauchs aus der Wohnung zu 
verbannen. Mit rund 5.000 Euro Verlust hat 
er sich schon fast abgefunden. Er hat zwar 
einen Zahlungstitel, sieht aber wenig Chan-
cen, die Verluste jemals wieder eintreiben zu 
können.

Teures Lehrgeld
Im Rückblick meint Rolf R. selbstkritisch: 
„Wir hätten den Ärger und die Verluste ver-
meiden können! Wir hätten den Mietnoma-
den vorher erkennen können! Beim nächs-
ten Mal werden wir maximale Unterlagen 
verlangen, diese sorgfältig prüfen und dann 
den Eingang der Kaution abwarten, bevor wir 
den Schlüssel aus der Hand geben. Hundert-
prozentige Sicherheit werden wir damit auch 
nicht haben, aber wir können auf jeden Fall 
einiges besser machen als diesmal.“

Liebe Mitglieder,
möchten Sie an einen Mieter vermieten, der eine solche Bonitätsauskunft hat? Sicherlich nicht! Dies können Sie vermeiden, wenn Sie vor 
Vermietung die Bonität des Mietinteressenten überprüfen lassen. Wir bieten Ihnen diesen Service über die Creditreform Wuppertal an. Pro 
überprüften Mietinteressenten fallen Kosten in Höhe von 20,00 € an. Nähere Informationen und die entsprechenden Formulare erhalten Sie 
in unseren Beratungsstellen, telefonisch unter 0202 / 255950 oder über unsere Homepage www.hausundgrundwpt.de/service/solvenzcheck

Datum / Uhrzeit: 12.03.2014 / 17:34 Uhr

Mitgliedsnummer: 527-123456-894

Ihr Zeichen: 01234567890123456789

Auftragsnummer: P 181 000012345678

Seite: 1 von 4

CONSUMER PLUS

Huber, Andrea Geburtsdatum:  05.07.1967 

Consumer Plus mit Geo und Nachtrag 

Für den Inhalt der Auskunft wird jede Haftung für leichte Fahrlässigkeit abgelehnt. Das gilt auch für Erfüllungsgehilfen. Wer die Auskunft zur Kenntnis nimmt, unterwirft sich diesen Bedingungen.  
Diese Daten dürfen von Ihnen gemäß §28 Abs. 5 BDSG nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie Ihnen übermittelt wurden. Eine Verarbeitung oder Nutzung  

für andere Zwecke ist nur unter der Voraussetzung des §28 Abs. 2 und 3 BDSG zulässig.

Ihre Anfragedaten

Anrede: Frau

Vornamen: Andrea 
 Erika

Name: Huber

Adresse: Taurenstraße 6
 41835 Hückelhoven  
 

Geburtsdatum: 05.07.1967

Geburtsname: Meier

Zweite Adresse: Hellersbergstraße 12 
 41460 Neuss

Zahlungsinformationen (Zusammenfassung)

Erfahrungen unserer Kunden Creditreform Amtsgericht

Pünktliche Zahlungen Zahlungen mit 
Rückstand

Inkasso
vorgerichtlich/gerichtlich

Inkasso
Langzeitüberwachung Harte Negativmerkmale

Informationen  
hierzu nur bei  

Consumer Premium
1 2 1 2

be
st

er
 W

er
t

schlechtester
W

ert

Die Person ist bekannt, 
gute Bonität bzw. keine 

Beanstandungen.

Keine aktuellen  
Beanstandungen  

bzw. Haushalt  
bekannt.

Die Person ist  
bekannt, leichter  
Zahlungsverzug.

Die Person ist  
bekannt, Forderungs-
ausfall oder deutlicher 

Zahlungsverzug.

6

Erklärung

Risikoklasse

Adressprüfung

Schreibweise der angefragten Adresse

Straße Tauernstr.

Postleitzahl / Ort 41836 Hückelhoven

Hinweis Die angegebene Adresse wurde postalisch korrigiert und validiert.

Geprüft und gegebenenfalls korrigiert wurde die postalisch richtige Schreibweise der Adresse (Postleitzahl, Ortsname,  
Straßenname). Eine Bestätigung der angefragten Person an dieser Adresse ist damit nicht verbunden.

Bonität

Die Person ist  
bekannt, Zahlungs-

verzug.

1 2 3 4 5

Die Person ist  
bekannt, harte  

Negativmerkmale

Kredite oder Geschäftsverbindung werden abgelehnt. Negativmerkmale Datum / Uhrzeit: 12.03.2014 / 17:34 Uhr
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Zahlungsinformationen

Adressprüfung

Negative Zahlungserfahrungen unserer Kunden

Telefon

Telefonnummer 02433-123456

Name Huber, Andrea

Adresse Tauernstr. 6 , 41836 Hückelhoven

Die angefragte Person bzw. ein Haushalt mit dem angefragten Nachnamen konnte an der angefragten Adresse gegen eine Datei 
aller im Telefonverzeichnis veröffentlichten Telefoneinträge bestätigt werden.

Bekannte Adressen

Art der Adresse Straße Postleitzahl / Ort

Privatanschrift Tauernstr. 6 41836 Hückelhoven

Gewerbliche Adresse bzw. Adresse 
mit einer Firmenbeteiligung

Hellersbergstr. 12 41460 Neuss

Branche / Art Von Bis Saldo

Aktueller Status Historischer Status

Versandhandel / Onlinebestellung 01.07.2013 01.02.2014 - 1.324,00

Konto 90 Tage im Rückstand Konto 90 Tage im Rückstand

Inkasso (Langzeitüberwachung)

Datum Status

Hauptforderung

20.08.2013 Alles bezahlt nach Mahnungen

479,00 EUR

Inkasso (vorgerichtlich/gerichtlich)

Datum Status

Hauptforderung

17.10.2013 Gerichtlich bezahlt 

120,00 EUR

26.11.2013 Nicht bezahlt, mittellos 

11.879,00 EUR

Adressen können mehrfach genannt werden, falls die angefragte Person dort mehrfach oder zu verschiedenen Zeiten bekannt ist 
oder war.
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für andere Zwecke ist nur unter der Voraussetzung des §28 Abs. 2 und 3 BDSG zulässig.

Zahlungsinformationen

Negativmerkmale

Datum Art

Amtsgericht Aktenzeichen

03.11.2013 Nichtabgabe der Vermögensauskunft

41460 Neuss DR II 1235/13

07.11.2013 Gläubigerbefriedigung ausgegschlossen

41460 Neuss DR II 40/13

Beteiligungen und Funktionen

Beteiligungen an Firmen

Crefonummer Name / Adresse

Creditreform Gesellschaft Beteiligungseigenschaft

527.1174533 Huber & Partner GmbH, Hellersbergstr. 12, DE 41460 Neuss

Creditreform Neuss Geschäftsführer

Anfragen

Bekannte Anträge oder Bestellungen

Datum Branche / Art

Angefragte Adresse

13.08.2013 Bank / Kreditkarte

Tauernstr. 6, DE 41836 Hückelhoven

26.07.2013 Telekommunikation / Mobilfunkkarte

Hellersbergstr. 12, DE 41460 Neuss

Geodaten

Umfeld

In der Geodatenbank sind die ca. 40 Millionen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland in Einheiten von mindes-

Familienstruktur Überdurchschnittlicher Anteil von Singlehaushalten

Altersstruktur 60% bis unter 70% Haushaltsvorstände unter 30 Jahre
 10% bis unter 20% Haushaltsvorstände über 60 Jahre

Bebauung Wohnblocks mit 10 - 19 Haushalten

(Crefonummer) über das 
Creditreform-Online-System oder unter Angabe der genannten Nummer(n) bei der Creditreform Geschäftsstelle vor Ort.
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Haus & Grund empfehlen und Prämie sichern

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte 
Prämie an. Die Lieferzeit kann zwischen 
drei und sechs Wochen betragen. 
Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhal-
ten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Ihre Prämie

 Wohnklima-Messgerät 
 Typ TH 55
02

 Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  

Die Mietfibel 

Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht des Immobilieneigentümers 

Immobilienübergabe zu Lebzeiten

Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs

Der Verwaltungsbeirat

01

 Küchenwaage04

 Gartenset03

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin.
Ihr Verein veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

Mitglieder werben Mitglieder

Haus & Grund empfehlen und eine Prämie  
sichern.  Machen Sie mit und suchen Sie sich  
eine Prämie aus. 

Johannes Janson und Monika Wildner-Jagdhuber,  
Haus & Grund-Mitglieder seit 2002

Angaben werbendes Mitglied

Ich habe folgendes Mitglied geworben

Vorname/Name

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

PRÄMIENCOUPON

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort
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  WENN SIE IN DER PFLICHT STEHEN | FINANZEN & VERSICHERUNG

Abwasserrohre

Wenn Sie in der Pflicht stehen
Quelle: GEV – Grundeigentümer-Versicherung

Wussten Sie eigentlich, dass Sie als Haus- 
oder Grundstückseigentümer dazu verpflich-
tet sind, private häusliche Abwasserleitungen 
und die dazugehörigen Einstiegsschächte auf 
Schäden und undichte Stellen überprüfen zu 
lassen? Dies bedeutet beispielsweise, dass Sie 
für die Abwasserrohre zwischen Haus und öf-
fentlichem Weg verantwortlich sind.

Leitungen – egal ob Abwasser- oder Frisch-
wasserleitungen – geraten leider häufig in 
Vergessenheit. Schließlich sieht man sie 
meistens nicht, da sie in der Regel unterir-
disch verlegt werden. Spätestens wenn es 
eine Leckage gibt, rufen sich die Rohre in 
Erinnerung. Doch dann ist es häufig zu spät. 
Dann heißt es, das Leck muss erst einmal ge-
funden werden. Dies ist meist mühsam und 
teuer. Und dann muss man den Schaden auch 
noch der Versicherung melden...

Besser ist es, wenn das Rohrsystem recht-
zeitig auf die Dichtigkeit überprüft wird. 

Und die wenigsten Haus- und Grundstücks-
eigentümer sind sich bewusst, dass sie zu 
dieser Überprüfung der Abwasserrohre sogar 
verpflichtet sind. Über verbindliche Rege-
lungen – wie Prüffristen – können Sie sich 
bei Ihrer Stadt oder Gemeinde informieren. 
Entsteht an den Rohren nämlich ein Leck, 
kann Schmutzwasser ins Erdreich und somit 
ins Grundwasser sickern. Und für die Besei-
tigung der Verunreinigung müssen Sie auf-
kommen, schließlich haften grundsätzlich Sie 
als Grundstückseigentümer. Das kann teuer 
werden. Denken Sie aber auch an Nässeschä-
den an Ihrer Immobilie, die zu Wertverlusten 
führen können. Um Schäden zu vermeiden, 
sollten die häuslichen Abwasserleitungen auf 
ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Dies 
gilt insbesondere bei älteren Immobilien oder 
bei Immobilien, die verkauft werden sollen.

Sind Sie richtig versichert?
Außerdem sollten Sie den Leistungsumfang 
Ihrer Wohngebäudeversicherung überprüfen. 

Nicht in allen Tarifen sind Abwasserleitungen 
mitversichert. Kommt es zu einem Schaden, 
müssten Sie die Kosten alleine tragen. Bei 
der GEV können Sie beispielsweise zu dem 
Basis-Schutz der Wohngebäudeversicherung 
das Modul „Wasser Plus“ mitabschließen und 
erhalten unter anderem eine Absicherung ge-
gen Schäden an Ableitungsrohren, die sich 
außerhalb des Gebäudes befinden.

Übrigens: Wenn Sie die Rohre von einem 
Fachunternehmen auf die Dichtigkeit prüfen 
lassen wollen, empfiehlt es sich, Nachbarn 
zu fragen, ob diese auch eine Überprüfung 
durchführen lassen wollen. Dies spart unter 
Umständen Kosten.

Sie haben Fragen zum richtigen Versiche-
rungsschutz? Ihre Ansprechpartner bei der 
GEV stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Telefon: 040 3766 3367.

www.gev-versicherung.de

Neue Verordnung

Hürden für private Baukredite gesenkt
Von Sibylle Barent, Referentin Recht und Steuern Haus & Grund Deutschland

Die 2016 in Kraft getretene Wohnimmobili-
enkreditrichtlinie wird durch eine neue, im 
Mai 2018 in Kraft getretene Verordnung kon-
kretisiert: Diese enthält mehrere für Verbrau-
cher günstige Regelungen bezüglich der Prü-
fung der langfristigen Kapitaldienstfähigkeit 
des Kreditnehmers.

Kreditrückführung und statistische 
Lebenserwartung
Vor allem für ältere Kreditinteressenten ist 
die Verordnung interessant: Sie besagt, dass 
ein Baukredit nicht mehr zwingend während 
der statistischen Lebenserwartung des Kredit-
nehmers zurückgezahlt sein muss. Es genügt, 
dass die „langfristige Bedienbarkeit“ des Dar-
lehens gewährleistet ist.

Individueller Prüfmaßstab
Bei den konkreten Prüfkriterien eröffnet die 
Verordnung nun der Bank explizit die Mög-
lichkeit, von eigenen standardisierten Vorga-
ben im Einzelfall auch zugunsten des Kun-
den abzuweichen, wenn die Bank dies gut 
begründet und dokumentiert. Beispiel hierfür 
kann ein negatives Schufa-Merkmal (zum 
Beispiel Kreditkündigung durch eine andere 
Bank) sein, dessen Ursache (zum Beispiel die 
Insolvenz des früheren Arbeitgebers mit an-
schließender vorübergehender Arbeitslosig-

keit, die zur Kreditkündigung führte) sich er-
ledigt hat. Nach den Vorgaben vieler Banken 
müsste das negative Schufa-Merkmal eine 
Finanzierung generell ausschließen. Liegen 
jedoch die aktuellen und prognostizierten 
Verhältnisse des Kreditinteressenten so, dass 
eine Kreditvergabe nun unproblematisch er-
scheint, kann die Bank in gut begründeten 
Fällen von ihrer eigenen Vorgabe abweichen.

Anschlussfinanzierung und Umschul-
dung
Für Anschlussfinanzierungen bei einem neu-
en Kreditgeber stellt die Verordnung klar, 
dass die neue Bank auch das Zahlungsver-
halten beim alten Kreditgeber in die erfor-
derliche Kreditwürdigkeitsprüfung mit ein-
beziehen darf. Für Umschuldungen wurde 
die Auffassung bestätigt, dass erst dann eine 
erneute Kreditwürdigkeitsprüfung durchge-
führt werden muss, wenn sich aufgrund der 
Umschuldung der Nettodarlehensbetrag um 
mehr als zehn Prozent erhöht.

Gehaltsentwicklung und befristete 
Arbeitsverhältnisse
Die Bank kann bei ihrer Kreditwürdigkeits-
prüfung den nach der Lebenserfahrung ty-
pischen Verlauf der Dinge unterstellen und 
muss einen atypischen Verlauf nicht berück-

sichtigen, wenn dafür keine konkreten An-
haltspunkte vorliegen. Dies kann zum einen 
bei befristeten Arbeitsverhältnissen, bei de-
nen eine Weiterbeschäftigung typischerweise 
zu erwarten ist, der Fall sein. Zum anderen 
können auch üblicherweise zu erwartende 
Gehaltszuwächse durch Lohnerhöhungen 
einbezogen werden. Und schließlich stellt 
die Verordnung klar, dass auch nachhaltige 
und wahrscheinliche Einnahmen aus der Ver-
mietung von Immobilien bei der Kreditwür-
digkeitsprüfung auf der Einnahmenseite zu 
berücksichtigen sind, also zum Beispiel auch 
die Mieteinnahmen aus einer Einliegerwoh-
nung.

Unser Tipp
Die Kenntnis dieser neuen Vorgaben ist si-
cher ein nützliches „Gepäck“ für das nächste 
Finanzierungsgespräch.
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HAUS & GRUND | KOOPERATIONSPARTNER

Maler- und Fassaden-Fachbetrieb
Meisterbetrieb in der Innung seit 1968

Das Lagerhaus
 Transporte & Lagerung

Haus & Grund - Information

Kooperationspartner
Bei folgenden Kooperationspartnern werden Mitgliedern von Haus & Grund bei Vorlage des Mitgliedsausweises und ggf. des Personalausweises 
Rabatte gewährt. Der Ausweis ist bereits bei Angebotsanfragen (bei Handwerkern) vorzulegen. Die genauen Bedingungen für die Rabattgewäh-
rung (z.B. auf welche Waren und Leistungen Rabatte gewährt werden) sowie die Kontaktdaten der Kooperationspartner entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www.hausundgrundwpt.de

10 %

Rechtsschutz zu 
Sonderkonditio-

nen

Versicherungs-
schutz zu Sonder-

konditionen
Rundumschutz 
zu Sonderkon-

ditionen

Versicherungsmakler Bergisch Land GmbH

Ralf Zinzius

WUPPERTALWUPPERTAL
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5 %

kostenlose 
Lieferung

Eintrittskarten zu 
Sonderkonditio-

nen

Planung und Bau
individueller Kachelöfen

und Kamine
Kaminöfen – Pelletöfen – 

Edelstahlschornsteine

Unsere Stärke:
Gas-Kaminanlagen

Wittensteinstraße 161-163 · Wuppertal
Tel. 0202-81 08 10

www.kamine-riesenberg.de

Dachdecker- u.

Wärmedämmung

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Zimmerer  Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  

42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische Sanierung
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Die Sanierung eines Altbaus ist ein teures Unterfangen. Um so wich-
tiger ist es, dabei mit Augenmaß aber auch Mut die richtigen Wei-
chen Richtung Zukunft zu stellen. Am Modellhaus der GWG in der 
Sedanstraße wurden dafür buchstäblich Wände eingerissen. Die neu-
en Grundrisse bieten mehr Tageslicht in allen Wohneinheiten, haben 
jedoch vor allem einen Zweck: das Haus auch für die nächsten Jahr-
zehnte für die zu erwartenden Mieter attraktiv zu halten. 

Der Zuschnitt entscheidet
Wenn die Statik des Hauses und die Finanzplanung einer Sanierung 
den neuen Zuschnitt der Grundrisse zulassen, erhält der Bauherr viele 
Freiheiten und die echte Chance darauf, seine Immobilie den veränder-
ten Markterwartungen anzupassen. Daher sollten Bauherrn, so lange 
keine Eigenbelegung geplant ist, diese für eine möglichst zeitlose Ge-
staltung seiner Wohneinheiten nutzen. Interessenten empfanden die

JETZT SANIEREN LOHNT SICH!

Teil 3: Grundrisse und Ausstattung 

Grundriss  Zwei gleichwertige Wohneinheiten pro EtageEG

Diese Wände (Rot) wurden 
zwecks Raumoptimierung entfernt
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MODELLHAUS WUPPERTAL TEIL 3 | WUPPERTAL AKTUELL

Grundrisse vor der Modernisierung des Modellhauses an der Sedan-
straße als zu eng, dunkel und „muffig“. Über 80 Jahre hatten sich 
diese ohne Veränderungen am Mietmarkt bewährt, wurden aber mit 
den Jahren mehr und mehr zu einem echten Vermietungshemmnis. 

 „Oft bedarf es nur kleinerer Änderungen 
im Grundriss, um die Attraktivität seiner Miet-
einheiten stark zu erhöhen.“

Die zurückhaltende Modernisierung der Grundrisse war im Rück-
blick das entscheidende Erfolgsgeheimnis an der Sedanstraße. Das 

Ziel der Bauherren war es, möglichst ohne Veränderungen wieder 
über Jahrzehnte am Mietmarkt attraktiv zu sein. Denn dies war ein 
großer wirtschaftlicher Erfolg, den jeder Immobilienbesitzer gerne 
wiederholen möchte. Im Zuge der geplanten Kernsanierung boten 
sich dafür ideale Bedingungen. Zu den neuen Grundrissen kam da-
durch auch eine neuwertige Ausstattung in alle Räume. Das ist eine 
lohnenswerte Kombination, denn neben dem Lichteinfall entschei-
det bei potentiellen Interessenten vor allem die Ausstattung über 
den ersten Eindruck der Wohnung. 

Licht und Luft sind Trumpf
Die Herstellung eines zeitgemäßen Schnitts für alle Wohneinheiten 
betraf besonders die Bäder und WCs. Die getrennten Räume wurden 
durch Wandabriss zusammengeführt. Zusätzlicher Platz entstand 
durch die Einbeziehung der Loggien, deren Öffnungen mit großen 
doppelverglasten Fenstern geschlossen wurden. So entstanden helle 
moderne Bäder, die zusätzlich noch barrierearm sind.

Als Ausgleich zu den verlorenen Loggien wurden vom Erdgeschoss 
bis in die dritte Etage Balkone vorgesetzt. Diese haben Standardmaße, 
um Kosten für teure Sonderanfertigungen zu vermeiden. Die boden-
tiefe Öffnung der Balkontüren flutet auch die Küche mit Tageslicht. 
Mehr Licht innen, ein Balkon mit unverbaubarer Weitsicht außen und 
ein Wohlfühlbad sind heute starke Markt-Argumente für neue Mieter.

In Kombination haben die Maßnahmen die verlorene Loggia schnell 
vergessen lassen. Obwohl auch eine Loggia ein Inbegriff für Wohn-
qualität ist, wird diese in den neuen Wohnungen niemand vermissen, 
da die Grundrissveränderungen den Wohnwert des Objekts insgesamt 
immens erhöhen.

Erfolg mit Augenmaß
Pro Etage wurden zwei gleichwertige, freundlich helle Wohneinheiten 
geschaffen. Im Erd-, sowie im ersten und zweiten Obergeschoss ver-
fügen diese über zwei Räume mit großer Küche, Flur und lichtdurch-
flutetem Bad. Die Wohnflächen betragen zwischen 55 und 60 Quad-
ratmeter. Im dritten Obergeschoss kam es zu Deckendurchbrüchen für 
zwei Maisonette-Wohnungen. Diese sind mit zwei Bädern, Büroraum 
und 100 qm Wohnfläche auf zwei Etagen ideal für Familien, aber 
auch jeden anderen, der modernes, citynahes Wohnen mit bester Aus-
sicht zu schätzen weiß.

Aus ursprünglich zehn wurden so in der Sedanstraße acht Wohnein-
heiten. Der Erfolg zeigt sich schon nach wenigen Wochen – das Mo-
dellhaus wird von Markt und Mietern angenommen. Vollvermietet 
steht es zur richtigen Zeit am richtigen Ort und lädt zur Nachahmung 
ein.

 „Grundrisse und Ausstattung der Woh-
nungen sollten möglichst zeitlos und nur zu-
rückhaltend modern sein. Denn der langfristige 
Markterfolg ohne Folgekosten sollte das oberste 
Ziel jeder Sanierung sein.“

Ausstattungsvariante? Vernünftig!
Bei der Ausstattung von Mietwohnungen gelten dieselben Grun-
düberlegungen wie für die Grundrisse. Mit minimalen Kosten sollte 
auch sie eine robuste und maximal zeitlose Wirkung entfalten. Dabei 
kommt auf die Ausstattung, also alles was eingebaut wird, der zu-
sätzliche Anspruch Robustheit zu. Dies ist für die langen Zyklen, mit 
denen Immobilien wirtschaftlich erfolgreich am Markt agieren sollen, 
von entscheidender Bedeutung. So haben sich die Bauherren am Mo-
dellhaus durchweg für robuste, funktionale und langlebige Lösungen 
entscheiden. Hier die Kern- und Knackpunkte der Modernisierung:

Grundriss Maisonette-Obergeschoss4.OG

3.OG Grundriss Maisonette-Untergeschoss

1+2.OG Grundriss
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Fenster und Türen
Alle Fenster haben Doppelverglasung. Hier 
lag der zeitgemäße Kompromiss zwischen 
Kosten und Wirkung. Wo es ging, wurden die 
Öffnungen auf Standardmaße festgelegt. Nur 
das dritte Obergeschoss erforderte individuel-
le Rundbogenfenster. Ein notweniger Luxus, 
der heute die Wohnqualität der Räume stei-
gert.

Decken 
Ältere Spalierdecken sind oft unberechenbar. 
Daher wurden die Decken im Modellhaus 
verkleidet. Das Abhängen von 15 Zentime-
tern brachte Raum zum Verlegen von isolier-
ten Rohren und Leitungen, einem vernünfti-
gen Schallschutz und einer Wärmedämmung. 
Eine einfache aber elegante Lösung bei sehr 
geringem Raumverlust.

Böden 
Natürlich sind freiliegende Altbaudielen wun-
derschön. Die Arbeiten und Kosten dafür sind 
in durchschnittlichen Mietobjekten aber nicht 
vertretbar. Die langlebige und erschwingliche 
Lösung im Modellhaus besteht aus modernem 
Laminat mit Trittschalldämmung. Dieses ist 
auch bei Schäden von Wasser bis Vandalis-
mus schnell und günstig austauschbar.

Die Serie „Jetzt sanieren 
lohnt sich!“ im Überblick:
• Teil 1:  Wuppertal saniert sich –  

sanieren Sie mit!

• Teil 2:  Phase Null – alle Fragen offen

• Teil 3:  Grundrisse und 
Ausstattung

• Teil 4: Haustechnik und Sicherheit

• Teil 5: Finanzierung

• Teil 6:  Jede Sanierung hebt den Wert 
der Stadt

Umfangreiche Hintergrundinformationen 
zum Thema finden Sie auch bei der WQG 
unter: www.quartier-entwicklung.de 
 -> Modellhaus.
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Schüco – Lösungen rund um´s Haus

EIGENE HERRSTELLUNG UND MONTAGE · FENSTER · TÜREN · MARKISEN · ROLLLÄDEN · WINTERGÄRTEN · VORDÄCHER

Für die Gestaltung Ihres Hauses bieten wir viele Ideen und Möglichkeiten. 
Fenster, Türen, Fassaden, Wintergärten oder Solarprodukte aus Schüco Systemen 
stehen für allererste Qualität.

In der Graslake 20a · 58332 Schwelm

Telefon 0 23 36 - 93 92-0 · Telefax 0 23 36 - 93 92-5

info@stroeter-gmbh.de · www.stroeter-gmbh.de

Meist sind es gehäufte gesundheitliche Be-
einträchtigungen wie Atemnot, Kopfschmer-
zen oder depressive Stimmungen, welche die 
Bewohner eines Hauses oder einer Wohnung 
hinterfragen lassen, ob die Räume möglicher-
weise mit Schadstoffen oder Umweltgiften 
verseucht sind. Neben den praktisch-techni-
schen Fragen der Diagnose und Beseitigung 
stellen sich dann in aller Regel auch juristi-
sche Fragen. Sie bergen reichlich Konfliktpo-
tenzial.

Welche Rechte haben Mieter gegen 
ihre Vermieter?
Der Mieter hat grundsätzlich ein Recht auf 
eine gesundheitlich unbedenkliche Mietwoh-
nung. Demgemäß hat der Vermieter zu ge-
währleisten, dass die aktuellen Grenzwerte 
für Schadstoffe in den Wohnräumen einge-
halten werden. Insoweit obliegt dem Ver-
mieter eine Aufklärungspflicht, wenn neue 
Erkenntnisse über etwaige Schadstoffe in 
einer Mietwohnung vorliegen. Wenn sich 
die anerkannten Grenzwerte für Schadstoffe 
verschärfen, finden die neuen Grenzwerte 
jeweils erst ab dem Änderungszeitpunkt An-
wendung. Ist ungeklärt, ob ein Objekt schon 
zu Beginn des Mietverhältnisses mit Schad-
stoffen belastet war, obliegt es grundsätzlich 
dem Vermieter darzulegen, dass die Wohnung 
bei Übergabe zu Beginn des Mietverhältnisses 
in ordnungsgemäßem Zustand war.

Soweit die Grenzwerte für Schadstoffe in-
nerhalb der Mieträume überschritten werden, 
liegt ein Mangel vor und der Mieter kann 
eine Mietminderung oder auch ein Schadens-
ersatzbegehren geltend machen.

Darüber hinaus kann der Mieter zu einer 
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund berechtigt sein, wenn durch 
die Schadstoffbelastung die Benutzbarkeit 
der Wohnung als Ganzes infrage gestellt ist. 
Dies trifft bereits zu, wenn die Tauglichkeit 
einzelner Haupträume – etwa des Wohnzim-
mers, Schlafzimmers, Kinderzimmers oder 
der Küche – ausgeschlossen oder wesentlich 
beeinträchtigt ist. Eine Gebrauchsbeeinträch-

tigung von Nebenräumen (Flure, Ab-
stellräume, Keller) rechtfertigt eine 
diesbezügliche Kündigung in der 
Regel nicht. Die Gesundheitsgefähr-
dung des Mieters muss entweder 
auf der Beschaffenheit der Woh-
nung oder der mitvermieteten Ein-
richtungsgegenstände beruhen oder 
durch sonstige Umwelteinflüsse bedingt 
sein. Es genügt deshalb grundsätzlich nicht, 
wenn die Gesundheitsbeeinträchtigung aus 
einer in der Person des Mieters liegenden be-
sonderen Disposition herrührt. Ferner muss 
die Gesundheitsgefährdung konkret und er-
heblich sein. Zwar sind an diese Vorausset-
zung keine allzu strengen Anforderungen zu 
stellen, aber eine Entfernung asbesthaltiger 
Baumaterialien beispielsweise kann nicht 
verlangt werden, wenn konkrete Gesund-
heitsschäden nicht zu befürchten sind. Auch 
fehlt es am Merkmal der Erheblichkeit, wenn 
die gesundheitsgefährdende Beschaffenheit 
sofort behoben werden kann oder der Ver-
mieter konkrete Vorschläge zur Behebung der 
Gefahr unterbreitet. Darüber hinaus scheidet 
ein Kündigungsrecht aus, wenn der Mieter 
den gesundheitsgefährdenden Zustand selbst 
zu vertreten hat.

Welche Rechte/Ansprüche haben 
 Eigentümer gegen die Kommune oder 
das Land?

Soweit der Ankauf einer mit Schadstoffen 
belasteten Immobilie erfolgte, stellt sich die 
Frage einer Haftung der Kommune oder des 
Landes. Es gibt wenige Rechtsprechungsfäl-
le, die eine Haftung der Kommune oder des 
Landes für Altlasten eines Grundstückseigen-
tümers begründen. Eine haftungsbegründen-
de Amtspflichtverletzung liegt zum Beispiel 
vor, wenn die Gemeinde einen Bebauungs-
plan aufgestellt hat und auf dieser Grundlage 
Baugenehmigungen erteilte, obgleich die Be-
hörde von einer möglichen Schadstoffbelas-
tung wusste oder wissen konnte und die Alt-
lastenfrage nicht untersucht hat (BGH, Urteil 
vom 9. Juli 1992, III ZR 78/91; BGH, Urteil 
vom 26. Januar 1989, III ZR 194/87).

Unser Tipp
Vor dem Kauf einer Immobilie empfiehlt es 
sich, eine Altlastenauskunft an die zustän-
dige örtliche Behörde – in der Regel das 
Umweltamt oder eine Bodenschutz-/Altlas-

tenbehörde – zu richten oder das 
Altlastenkataster einzusehen. 

Ein entsprechender Aus-
kunftsanspruch des Er-
werbsinteressenten besteht 
aufgrund der einschlägi-
gen Landesgesetze bzw. 
auf Basis von § 3 Umwel-

tinformationsgesetz (UiG).

Welche Rechte und 
Ansprüche haben Käufer von 

Immobilien gegen die vorherigen 
Eigentümer?
Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) haften der Verur-
sacher einer schädlichen Bodenveränderung 
oder Altlast sowie der aktuelle Grundstücks-
eigentümer für die Kosten einer Sanierung, 
damit dauerhaft keine Gefahren, erheblichen 
Nachteile oder erheblichen Belästigungen für 
den Einzelnen oder die Allgemeinheit ent-
stehen. Diese Haftung kann unter besonde-
ren Voraussetzungen auch den ehemaligen 
Eigentümer treffen. Dabei wird nach dem 
Grundsatz einer effektiven Gefahrenabwehr 
regelmäßig der derzeitige Eigentümer im 
Wege einer Ordnungsverfügung für die Sa-
nierung der Immobilie in Anspruch genom-
men. Das heißt, dass der Eigentümer haftbar 
gemacht wird – unabhängig davon, ob er ei-
nen Schaden verursacht hat oder nicht.

Zwangsläufig stellt sich dadurch die Frage 
nach einem Rückgriff. Diesbezüglich gilt: 
Der Verkäufer einer Immobilie haftet für 
Altlasten als Sachmangel bereits, wenn ein 
Altlastenverdacht besteht. Das kann bei-
spielsweise aufgrund der früheren Nutzung 
der Fall sein. Insbesondere bedarf es für die 
Annahme eines Sachmangels keiner zusätz-
lichen Tatsachen, die das Vorhandensein von 
Altlasten mit hinreichender Sicherheit bele-
gen. Für eine Haftung genügt, dass der Ver-
käufer eine ihm bekannte frühere Nutzung 
des Grundstücks, die einen Altlastenverdacht 
begründet, arglistig verschweigt, obgleich er 
die frühere Nutzung des Grundstücks bzw. 
den Altlastenverdacht zumindest für möglich 
hält. Der Verkäufer haftet in diesem Fall auf 
Schadensersatz.

Schadstoffbelastungen

Rechte von Mietern und Eigentümern 
Dr. Helena Klinger, Referentin Recht Haus & Grund Deutschland
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Klimaschutzbericht 2017

Bisherige Ziele sind mit 
 bisherigen Maßnahmen nicht 
zu erreichen
Die CO2-Minderung wird bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 maximal 32 Prozent 
betragen. Das ist die zentrale Aussage des jüngst vom Kabinett beschlossenen Kli-
maschutzberichts 2017. Vorgesehen war eine Reduzierung um 40 Prozent. „In der 
Klimapolitik hinkt die Bundesregierung ihren eigenen Zielen meilenweit hinter-
her“, kommentierte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke. „Wir brauchen einen 
Richtungswechsel. Und der heißt: schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung.“

Als wenig zielführend bezeichnete er die Erklärung von Bundesumweltministerin 
Schulze, einige Maßnahmen, vor allem im Verkehrs- und im Gebäudesektor, hätten 
bislang noch nicht den gewünschten Effekt erreicht. „Tatsächlich haben die pri-
vaten Immobilieneigentümer schon vor Jahren in deutlich größerem Ausmaß die 
Einsparvorgaben erfüllt als andere Sektoren. Es kann nicht sein, dass sie immer 
wieder ausbaden müssen, was in den Sektoren Verkehr oder Industrie versäumt 
wird“, betonte der Haus & Grund-Präsident.

Studie

Zu niedrige Modernisierungsrate bei Wärmeschutz 
und Wärmeversorgung
Von Eva Neumann, Referentin Presse und Kommunikation Haus & Grund Deutschland

Eigentümer von Wohnimmobilien tun viel 
für den Klimaschutz, aber nicht genug. In den 
Jahren 2010 bis 2016 lag die jährliche Moder-
nisierungsrate beim Wärmeschutz mit unge-
fähr einem Prozent und bei der Wärmever-
sorgung mit rund drei Prozent etwas höher 
als in den Jahren 2005 bis 2009. Wenn sich 
dieser Trend bis 2050 fortsetzt, können die 
für diesen Zeitpunkt definierten Klimaschutz-
ziele nicht erreicht werden. Das ist das Fazit 
der Studie „Datenerhebung Wohngebäude-
bestand 2016“. Der Forschungsbericht wurde 
vom Institut Wohnen und Umwelt erstellt 
und vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung sowie dem Hessischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung gefördert.

Ziel der Studie war zu ermessen, was die 
bisherigen Anstrengungen im Klimaschutz 
gebracht haben, wie häufig welche Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffizienz 
bei Wärmeschutz und Wärmeversorgung 
durchgeführt wurden und in welchem Um-
fang erneuerbare Energien im Gebäudebe-
stand eingesetzt werden. Darüber hinaus 
sollte ermittelt werden, inwieweit die aktuelle 
Entwicklung ausreicht, um die gesetzten zu-
künftigen Ziele zu erreichen. Die erhobenen 
Inhalte und die Methodik einer Stichproben-
befragung entsprachen der Herangehenswei-
se der Vorgängeruntersuchung „Datenbasis 
Gebäudebestand“ aus dem Jahr 2009/2010. 
Allerdings wurde die Studie auf eine breitere 
Basis gestellt: Mit 16.982 Gebäudedatensät-

zen (davon 9.065 aus Hessen) wurden mehr 
als doppelt so viele Daten ausgewertet wie 
2010.

Ergebnisse im Einzelnen
·  Die jährliche Modernisierungsrate beim 

Wärmeschutz (= statistischer Durch-
schnittswert, wie viel Prozent der Hüll-
fläche aller Bestandsgebäude pro Jahr 
im Durchschnitt energetisch modernisiert 
wurden) lag für die Periode 2010–2016 
im jährlichen Mittel bei 0,99 Prozent 
(2009/2010: 0,77 Prozent).

·  Während im Jahr 2009 gut ein Viertel (27 
Prozent) der wärmetauschenden Gebäu-
dehüllen im Altbau (bis Baujahr 1978) 
energetisch modernisiert waren, sind es 
im Jahr 2016 bereits gut ein Drittel (35 
Prozent).

·  Die Differenzierung nach Bauteilen zeigt 
erhebliche Unterschiede: Die Moderni-
sierungsrate betrug für Außenwanddäm-
mungen bei 0,79 Prozent (2009/2010: 0,65 
Prozent), für Dach und Obergeschossde-
cken bei 1,53 Prozent (2009/2010: 1,20 
Prozent), für Fußboden/Kellerdecke bei 
0,37 Prozent (2009/2010: 0,25 Prozent) 
und für Fenster und Verglasungen bei 
1,82 Prozent (2009/2010: 1,34 Prozent).

·  Die energetische Modernisierungsrate 
der Wärmeversorgung (= der jährliche 
Anteil der Wohngebäude, in denen der 
Haupt-Wärmeerzeuger erneuert wird oder 
die erstmalig einen Fernwärmeanschluss 
erhalten) lag für die Periode 2010–2016 

mit 3,05 Prozent leicht höher als in der 
Vorgängeruntersuchung (2,8 Prozent).

·  Herkömmliche Systeme, also mit fossilen 
Brennstoffen betriebene Heizkessel und 
Öfen, sowie direktelektrische Heizun-
gen, haben einen Anteil von 85 Prozent 
(2009/2010: 89 Prozent).

·  Für Solarthermieanlagen lagen die jähr-
lichen Installationsraten im gesamten 
Wohngebäudebestand (inklusive Neubau) 
bei 0,87 Prozent und damit geringfügig 
niedriger als im Vergleichszeitraum 2005 
– 2009 (0,96 Prozent).

·  Bei rund zwei Dritteln der Modernisie-
rungen handelte es sich um Einzelmaß-
nahmen oder kleinere Maßnahmenpa-
kete. Der Anteil der Gebäude, bei denen 
vier oder mehr Maßnahmen durchgeführt 
wurden, betrug weniger als fünf Prozent.

Politik muss Strategie ändern
Die Autoren leiten aus diesen Ergebnissen 
im Wesentlichen zwei Forderungen ab: Bei 
der Entwicklung von Konzepten und Instru-
menten zur Steigerung der Energieeffizienz 
und insbesondere der Dynamik beim Wär-
meschutz müssen die einzelnen Bauteile und 
Maßnahmen differenziert betrachtet werden. 
Und: Bei der Wärmeversorgung ist nicht die 
Erhöhung der Modernisierungsrate, sondern 
vielmehr die Veränderung der Struktur der 
Wärmeerzeugungssysteme, also der verstärk-
te Einsatz erneuerbarer Energien, das primäre 
Ziel.

Kurz notiert

Erneuerbare Energien 
im Wohnungsneubau
In zwei von drei der im Jahr 2017 fertiggestellten rund 
110.100 Wohngebäude wurden Heizanlagen eingebaut, 
die erneuerbare Energien verwenden. Das belegen die 
aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, Biogas/
Biomethan oder sonstige Biomasse sind in 43,3 Prozent 
der neu errichteten Wohngebäude sogar die primäre 
Energiequelle. Die erneuerbaren Energien liegen damit 
auf Platz 2 der primären Energiequellen hinter Gas (47,4 
Prozent). Die übrigen Energiequellen (unter anderem 
Fernwärme, Öl und Strom) spielen dagegen als primäre 
Energiequellen mit zusammen 9,3 Prozent eine deutlich 
untergeordnete Rolle.
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 ZÄUNE UND GARTENZUBEHÖR AUS HOLZ SIND JETZT AUCH IN DER AKTUELLEN TRENDFARBE ERHÄLTLICH | HAUSTECHNIK

Vor Grau beginnen viele Farben so richtig 
zu leuchten, das kennt man aus der Innen-
architektur. Grautöne wirken edel und halten 
sich elegant im Hintergrund. Gerade rund 
ums Haus hat die Farbe Grau an Beliebtheit 
gewonnen und so erstrahlen Fensterrahmen, 
Eingangstüren oder Garagentore immer öfter 
in der modernen Farbgebung. Auch in den 
Garten ziehen jetzt Holzprodukte in der de-
zenten Trendfarbe ein – in Form von Zäunen 
und anderen Outdoor-Kollektionen.

Holz ist und bleibt die Nummer eins im Gar-
ten. Ob als Zaun, Rankgitter oder Pflanzkas-
ten: Die Natürlichkeit des Materials passt ein-
fach perfekt zur Blumen- und Pflanzenwelt 
und sorgt zu jeder Jahreszeit für ein harmo-

nisches Ambiente. Der nachhaltige Baustoff 
muss aber nicht immer grün oder braun sein. 
Seit Neuestem lässt sich die Gartenwelt mit 
pflegeleichten Holzprodukten im Farbton 
Grau einrichten. Von Sichtschutzelementen 
über Hochbeete bis hin zu Pflanzkübeln gibt 
es ein breit gefächertes Programm. Die Farbe 
dieser Produkte ist sozusagen ein „Evergrau“, 
weil die Hölzer in einem besonderen Verfah-
ren im geschlossenen Kessel imprägniert und 
gleichzeitig farbbehandelt werden. Ein Nach-
streichen ist nicht erforderlich. 

Direkt nach der Imprägnierung variiert der 
Grauton aufgrund der verschiedenartigen 
Zellstrukturen des Holzes. Eine schöne Pa-
lette unterschiedlicher Grauabstufungen ent-

steht, die miteinander harmonieren und sich 
schon nach kurzer Bewitterungszeit einander 
angleichen. Das Endergebnis ist ein zeitloses 
Grau mit dem weiteren Vorteil, dass der de-
zente Farbton fast nahtlos in eine natürliche 
Vergrauung der Holzoberfläche übergeht. Ein 
umfangreiches Sortiment in der neuen Trend-
farbe umfasst neben den vielen beliebten 
Zaunserien auch Pflanzkästen, Hochbeete, 
Kaminholzregale, Terrassendielen und Holz-
fliesen in zahlreichen Größen. Das Beste: Sie 
stellen eine preiswerte und ebenso attraktive 
Alternative zu Kunststoff- und WPC-Produk-
ten dar. Um Verschmutzungen zu entfernen, 
reicht klares Wasser mit ein wenig Spülmittel 
– so hat der Gartenfreund lange Freude an 
seinen Trendprodukten.

Grau – schön zu jeder Jahreszeit!

Zäune und Gartenzubehör aus Holz sind jetzt auch in 
der aktuellen Trendfarbe erhältlich

 ■ Terrassendielen aus kesselimprägnierter Kiefer in elegantem „Evergrau“ sind stabil und pflegeleicht. Das Beste: Der Trendfarbton bleibt ohne zusätzlichen 
Holzschutz viele Jahre erhalten. Foto: HLC/Delta Gartenholz
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Balkone und Terrassen entwickeln sich in der 
warmen Jahreszeit zum zweiten Wohnzim-
mer. Hier werden Bücher gelesen, Grillpartys 
gefeiert oder entspannt ein Kaffee getrunken, 
bevor es zur Arbeit geht. Damit man den 
Aufenthalt im Außenbereich jedoch bei je-
dem Wetter genießen kann, ist ein gewisser 
Schutz nötig. Während in den 60er-Jahren 
bunte Markisen die Hausfassaden schmück-
ten und knallige Farbakzente setzten, wird 
heutzutage gern auf zeitloses Design zurück-
gegriffen, das sich nahtlos in das vorhandene 
Ambiente einfügt.
 
Hochwertige Lamellendächer verbinden ei-
nen modernen, zurückgenommenen Look 
mit einer angenehmen Beschattung. Ihre Be-

sonderheit: Sie schützen zuverlässig, sperren 
aber das Licht nicht aus. Eine hohe Lichtaus-
beute ohne zu blenden bieten innovative 
Dächer mit integriertem UV-Schutz. Dank 
der verwendeten 16 Millimeter Hohlkammer-
platten spezieller Modelle werden weder die 
Terrasse noch anliegende Wohnräume abge-
dunkelt – selbst bei geschlossenem Dach. Die 
Lamellendächer stehen in neun designstarken 
Ausführungen zur Verfügung, sodass sich für 
jede Gegebenheit das passende Modell findet. 

Auch Sonderformen stellen für das Hand-
werksunternehmen keine Herausforderung 
dar. Im Gegenteil, jedes Projekt wird indivi-
duell geplant und das Ergebnis passgenau auf 
die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. 

Von der Eck-Terrasse über den Erker bis hin 
zur Balkonüberdachung: Die Profis finden für 
jede vorhandene Situation die Lösung. Eben-
falls hervorzuheben: Die hochwertigen und 
innovativen Dächer kreieren ein optimales 
Klima. Sollte es aufgrund starker Sonnenein-
strahlung einmal stickig werden, lassen sich 
die intelligent konzipierten Lamellen einfach 
öffnen und die Hitze kann entweichen. Sie 
halten jeder Witterung stand und lassen sich 
auch von starkem Wind und Regen nicht be-
eindrucken. 

Wer sich für ein Lamellendach entscheidet, 
erhält somit ein Maximum an Flexibilität und 
kann seine Terrasse unabhängig vom Wetter 
genießen.

Optimaler Sonnenschutz ohne abzudunkeln

Lamellendächer verbinden Design und eine hohe 
Lichtdurchlässigkeit

 ■ Innovativ und designstark: Die hochwertigen Lamellendächer lassen die Terrasse zum Wohlfühlort werden.  Fotos: HLC/fledmex.com
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Waschtische – Arbeitsplatten
Treppen für Innen und Außen

Fensterbänke für Innen und Außen
Bodenplatten + Fliesen 
aus Marmor und Granit

MARMOR GRANIT

Hattinger Str. 1 · 58332 Schwelm
Tel: 0 23 36 / 1 52 15 · www.marmor-oliv-online.de

seit über 40 Jahren

www.grenzdoerfer.de · 02 02 / 37 10 80

Stahl · Edelstahl · Aluminium · Messing
Was interessiert Sie?
• Insektenschutz  • Garagentor / -Motor 
• Haustür  • Einbruchschutz
• Vordach  • Markise 
• Schließanlage • Geländer

 ■ Lamellendächer vereinen eine hohe Lichtausbeute mit zuverlässigem 
Schutz vor Sonne, Wind und Regen.

Elektro H. Lindenborn GmbH
Meisterbetrieb seit 1954   Licht-, Kraft- und Signalanlagen

Steinbeck 94 a
42119 Wuppertal

Tel.: (02 02) 66 52 08
Fax.: (02 02) 64 91 96

E-Mail: elektro-lindenborn@t-online.de
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Zu einem schönen Haus gehört immer auch 
ein attraktiver Außenbereich. Die Optik des 
(Vor-)Gartens, der Terrasse oder der Auffahrt 
spielt für den Wohlfühlfaktor der Bewohner 
und ihrer Gäste eine zentrale Rolle. Damit 
dieser stets hoch ist, gehören neben regel-
mäßiger Pflege von Rasen, Pflanzen und Co 
auch ansprechende Accessoires dazu, die das 
„Drumherum“ verschönern. Dazu zählt eben-
falls eine ansprechende Umzäunung. Dabei ist 
sie weit mehr als nur eine Abgrenzung zum 
Nachbarn, sie setzt vielmehr tolle Akzente.

Eine besondere Note erhält der Bereich vor 
und hinter dem Haus durch Schmuckzäu-
ne aus Aluminium. Qualitätshersteller bie-
ten Modelle aus einem robusten, pulverbe-
schichteten Material an. Im Gegensatz zu den 
markt üblichen Stahl-Schmuckzäunen sind sie 
rostfrei und behalten auch nach langer Zeit 
– Regen, Wind und Schnee zum Trotz – ihre 
ursprüngliche Optik, müssen also nie gestri-
chen werden. Sie stellen eine vergleichsweise 

günstige Alternative dar, ohne dass die Be-
wohner Einbußen in Sachen Qualität hinneh-
men müssen. Insgesamt stehen mehrere at-
traktive Ausführungsvarianten zur Auswahl. 
Und das jeweils in drei Standardhöhen – 810, 
1.010 sowie 1.210 Millimeter – und zwei ver-
schiedenen Standardlängen: 2.422 und 2.522 
Millimeter. Dass die Schmuckzäune in über 
250 Farbtönen erhältlich sind, rundet die gro-
ße Gestaltungsvielfalt ab und ermöglicht den 
Bewohnern, sich die individuell gewünschte 
Variante zusammenzustellen. Passend zu den 
Zaunfeldern gibt es für alle vier Modelle Geh-
türen, Dreh- oder Flügeltore und Pfähle. 

Die Montage der Aluminiumumzäunung geht 
vergleichsweise leicht vonstatten. Passendes 
Montagematerial kann man der Bestellung 
einfach hinzufügen. Ein sicheres Gefühl ver-
leihen Premiumanbieter ihren Kunden, indem 
sie bis zu 15 Jahre Garantie auf die Oberflä-
chen gewähren.

Für die besondere Note im Außenbereich

Schmuckzäune aus Aluminium werten das Grundstück 
optisch deutlich auf

 ■ Dank der riesigen Gestaltungsvielfalt kann sich jeder sein individuelles Wunschmodell erschaffen, das zu seinem Haus und Garten passt.  
 Fotos: HLC/GUARDI GmbH

 ■ Insgesamt stehen vier unterschiedliche Aus-
führungsvarianten zur Verfügung.

HAUSTECHNIK | SCHMUCKZÄUNE AUS ALUMINIUM WERTEN DAS GRUNDSTÜCK OPTISCH DEUTLICH AUF
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VON FALL ZU FALLGesunde Häuser sind kein Zufall...
Selbst wenn ein Keller mehr als 100 Jahre nass ist oder Schimmelpilze auf der 
Wohnungswand wachsen, mit den heutigen Hightec-Abdichtungsmethoden wird 
er dauerhaft trocken und Schimmelpilz-Bewuchs wird aus der Wohnung verbannt!
Dabei ist es gleichgültig, ob die Kellerwände lediglich feucht sind, 
also ein sogenannter Kapillarwasserschaden vorliegt, oder ob es 
sich um einen Druckwasserschaden handelt, also Wasser durch 

Es ist auch gleichgültig, ob es sich um sogenannte aufsteigende 
Feuchtigkeit aus dem Fundamentbereich handelt, oder ob es eine 

Selbst der Schimmelpilzbefall von Wohnungswänden beruht bei 

Alle diese Fälle lassen sich heute wirkungsvoll und dauerhaft be-

Kapillarfeuchte wird das Wasser genannt, welches von den Poren 

Der Effekt des kapillaren Transports ist auch jedem Laien bekannt, 

Hitze und Trockenheit bleibt das Erdreich in 20-30cm Tiefe stets 

Effekt manchen Kummer bereiten, wenn man die Dochtwirkung nicht 

-
-

liche Einbau von  hochwirksamen Sperren im Kellerbereich oder 
von wasserabweisenden und Wasserdampf durchlässigen Fassa-

-

-

Natur und entspricht dem 
als Lotuseffekt bekannten 

Die so behandelten Wände 
trocknen daher praktisch 

-
poren enthalten anschlie-

Durch die luftgefüllten Po-
ren erhalten die Kellerwän-
de ihre natürliche Wärme-

Gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit in Wänden wird 

Horizontalsperre) einlagig 

-

diese Weise kann man von innen Flächensperren erzeugen, falls 

-
ben Wand eine zusätzliche Reaktionsharzverpressung mit einem 

-
-

wie Dichtschlämmen, Spezialputze, Dichtungsanstriche oder der-

-

reichen aber normale Putze, Kalk- 

Sperrende Putze wie Zementputz 
sollten grundsätzlich nicht benutzt 
werden, um die „Atmungsfähig-

Fassadenprobleme wie feuchte 
Wohnungswände oder Schimmel-
befall in Wohnräumen oberhalb 

Auch dieses Produkt wirkt nach 

Diese Wirkungsweise ist ein un-
schätzbarer Vorteil, da die in den 
Räumen erzeugte sogenannte 
Wohnfeuchte, also Wasserdampf 
der durch Kochen, Putzen, Du-
schen  oder Blumen entsteht, 

-
den Fenstern ist das ein notwen-
diger und wichtiger Effekt, um die 

Hierdurch erhalten die Wände die natürliche Wärmedämmung zu-

-

nur trockene, schimmelfreie Wohnungswände, sondern zusätzlich 

-

-

-
schaden wurde lediglich hinter einem Spezi-

-
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Peter Kasprzik •  Tel.: 0202-552524 • Email: info@kasprzik-heynen.de • www.kasprzik-heynen.de
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Um Rostbefall entgegenzuwirken, sind ent-
sprechende Produkte gefragt, die schützen 
und verschönern. Ein Klassiker ist ein 3-in-
1-Metall-Schutzlack, der ohne vorheriges 
Abschleifen, Grundieren und Streichen 
aufgetragen werden kann. Das spart wert-
volle Zeit und Arbeit. Verschiedene Glanz-
grade und eine breite Farbpalette gehören 
ebenso zu den Vorzügen des TÜV-geprüf-

ten Metalllacks wie eine spezielle Rezeptur 
mit Zwei-Wege-Schutz: Wasser perlt ab 
und Rost wird gestoppt. Hilfe kommt auch 
aus der Spraydose, und zwar in Form einer 
Rostschutzgrundierung, die sich gleichfalls 
direkt auf Rost sowie verzinkte Flächen 
auftragen und mit allen handelsüblichen 
Lacken überstreichen lässt. Apropos Zink: 
Auch ein Zinkspray bietet effektiven Korro-

sionsschutz für Eisenmetalle. Doch was ist 
mit Nichteisenmetallen? Diese rosten zwar 
nicht im herkömmlichen Sinne, werden 
jedoch nach und nach matt und rau. Hier 
sorgt ein Schutzlack für eine intakte Ober-
flächenversiegelung, die Aluminium, Bron-
ze, Kupfer und Co zuverlässig vor negativen 
Umwelteinflüssen schützt.

Kein Rost, kein Frust

Metallobjekte zuverlässig vor Korrosion schützen

 ■ Rostschutz aus der Spraydose: Auf Knopfdruck entfalten die Produkte ihre Wirkung. Foto: HLC/Akzo Nobel
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 FASSADEN MELZEL GMBH | ANZEIGE

Eine interessante Alternative zur „dicken 
Verpackung“ der Wohnhäuser bietet das 
Wuppertaler Unternehmen, Fassaden Melzel 
in der Feldstraße 15, an.

Der Firmengründer, Herr Michael Melzel, 
entwickelte in den 60er-Jahren ein sehr er-
folgreiches und hoch interessantes Verfahren. 
Diese sogenannten Leichtverkleidungen und 
Beschichtungsaufbauten auf Fassadenwände 
haben sich seit 50 Jahren bestens bewährt 
und bieten deutliche Vorteile gegenüber kon-
ventionellen Methoden. Das besondere und 
einzigartige am Melzel-Verfahren ist eine 
geringe Auftragsstärke, niedrige Kosten so-
wie die Langlebigkeit. Von Melzel verkleide-
te Fassaden sind selbst nach 20 Jahren oder 
länger vorzeigbar und kaum verändert!

Aufgrund der schönen Fassaden, der extrem 
langen Haltbarkeit, dem günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und den sehr zufriedenen 
Kunden, wurde das Unternehmen im siebten 
Jahr in Folge mit „Sehr gut“ ausgezeichnet. 
Bereits über 300 abgegebene Kundenbewer-
tungen mit einem Notendurchschnitt von 1,3 
zeugen für sehr zufriedene Kunden und der 
hohen Leistungsfähigkeit und Kompetenz des 
Wuppertaler Unternehmens. Alle Materialien, 
wie Fassadenplatten, Kleber, Panzer-Isolier-

massen, Farben, Beschichtungen und selbst 
der Maschinenpark werden von Melzel eigens 
hergestellt.

Auf den Fassadenwänden wird ein mehr-
schichtiger, elastischer Unterbau aufgetragen.
Hiernach folgt die Verlegung der Spezial-
verklinkerung, Kristallit oder neutralen Fas-
sadenplatten. Die Fassadenplatten (Matten) 
werden in einem Elastikbett mit „schwim-
mender Plattenoberfläche“ verlegt. Hierdurch 
werden Risse und Untergrundschäden dauer-
haft überdeckt.

Das gesamte System besteht aus einem  
Kunstharz-Mineralgemisch hochwertigster 
Güte, ist atmungsaktiv, wärmedämmend, 
umweltfreundlich und durch die Naturkris-
talloberfläche hoch farbecht. Durch den 
mehrschichtigen Aufbau und isolierenden 
Beigabestoffen wird eine gesunde Wärme-
dämmung erzielt.  Auf Wunsch ist der Einbau 
einer zusätzlichen Dämmplatte möglich.

Der echte Charakter dieser Fassaden ist von 
einer Klinker- oder Natursteinfassade kaum 
zu unterscheiden. Die Kristalloberfläche 
und ein zusätzlicher Algenschutz sorgen für 
dauerhaft saubere Fassaden (Lotus-Effekt, 
Selbstreinigend). Der Umbau/Erneuerung 

von Dachüberständen, Dachrinne, Fallroh-
ren, Fensterbänken, Balkonanschlüssen, Ge-
ländern, etc. entfällt, wodurch enorme Kosten 
eingespart werden.

Einsatzgebiete:
·  Fassaden mit Rissschäden oder Problem-
flächen

·  Überarbeitung von häufig undichten, mit 
Klinker oder Fliesen belegten Flächen 

· undichtem  Ziegelmauerwerk
·  Sanierung von defekten oder gerissenen 
Wärmedämmfassaden (WDVS-Systemen)

·  Aufwertung und Dauerhaftigkeit aller 
 Fassaden von Wohn-Privat-und Geschäfts-
häusern

· Wärmedämmsystem mit Langzeitoberfläche

Melzel bietet die gesamte Fassadensanie-
rungpalette an. Dazu gehören auch Fassa-
denanstriche, Fassadenbeschichtungen, Wär-
medämmungen, Putze und Malerarbeiten.

Weitere Informationen:
Fassaden Melzel GmbH
Feldstr. 15 · 42275 Wuppertal
Tel: 0202 / 55 66 35 · Fax 0202 / 55 21 45
www.melzel.de · E-Mail: info@melzel.de

Einzigartiges Fassadensystem mit 50-jähriger Erfahrung

Wartungsfreie Verkleidung mit wärmedämmenden 
 Eigenschaften und geringer Auftragsstärke
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HAUSTECHNIK | WAS FÜR UNBESCHWERTE GRILLABENDE ZU BEACHTEN IST

Auf immer mehr Terrassen wird landauf, 
landab nicht mehr mit Holzkohle, sondern 
mit Flüssiggas gegrillt. Kein Wunder: Ein 
Gasgrill ist schnell angeheizt und eine sau-
bere Sache. Doch beschleicht so manchen 
Gas-Neuling beim Anblick der Flasche auf 
seiner Terrasse ein mulmiges Gefühl. Ist das 
wirklich sicher? Grundsätzlich lautet die Ant-
wort darauf: Ja, sofern einige Sicherheitsan-
forderungen beachtet werden. 

Jeder Grill ist in Deutschland beim Kauf mit 
Druckregler und Schlauchleitung ausgestattet 
– die in der Regel aber nur die Mindestan-
forderungen in Sachen Sicherheit erfüllen. Es 
empfiehlt sich deshalb, einen Druckregler mit 
Überdrucksicherheitseinrichtung nachzurüs-
ten. Im Störfall – etwa durch Schmutzparti-
kel, die in den Regler eindringen – sichert er 

den Gasfluss ab, sodass kein Schaden an Ge-
rät und Umwelt entstehen kann. Eine weitere 
Gefahrenquelle sind Beschädigungen an der 
Schlauchleitung, beispielsweise durch Tem-
peratureinflüsse, Tierbisse, hohe Beanspru-
chung oder Materialermüdung. Gerade wenn 
ein Gerät eine Zeit lang außer Betrieb war, 
sollte man den Schlauch genau auf Risse, 
spröde Stellen oder andere Beschädigungen 
untersuchen. 

Auf Nummer sicher geht man mit einer 
Schlauchbruchsicherung, die verhindert, 
dass Gas ausströmt – und die ohnehin für 
Schlauchleitungen ab einer Länge von 150 
Zentimetern vorgeschrieben ist. Andreas 
Brohm, Technischer Leiter beim Reglerher-
steller GOK, erklärt das Wirkprinzip: „Bei ei-
nem Abriss entsteht ein starker Druckabfall 

in der Leitung. Die Schlauchbruchsicherung 
erkennt das und sperrt den Gasdurchfluss 
ab.“ Seit vergangenem Jahr ist jeder Betrei-
ber eines Gasgerätes auch im Privatbereich 
verpflichtet, regelmäßige Prüfungen durch-
zuführen. Allen voran die sogenannte Dicht-
heitsprüfung: Sie muss vor der ersten Inbe-
triebnahme, vor jedem weiteren Betrieb und 
im Rahmen wiederkehrender Prüfungen vor-
genommen werden. Aber das ist einfach und 
geht schnell, wenn der Betreiber weiß, was 
er zu tun hat. Im Blick behalten sollte man 
auch die Austauschfristen: Druckregler und 
Schlauchleitung muss der Griller alle zehn 
Jahre tauschen. Unter www.gok-blog.de gibt 
es nützliche Tipps rund um die Verwendung 
von Flüssiggas und anschauliche Video-Tu-
torials, wie man zum Beispiel bei einer Dicht-
heitsprüfung vorgeht.

Sicheres Grillen mit Gas

Was für unbeschwerte Grillabende zu beachten ist

 ■ Wenn man gewisse Grundregeln in puncto Sicherheit beim Gasgrillen einhält, können sich alle unbeschwert dem Wichtigsten widmen: dem kulinarischen 
Genuss und Spaß mit Freunden.  Foto: epr/©Broil King
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 RECHTSPRECHUNG UND  VERTRAGSGESTALTUNG | REZENSION

 Containerdienst
 Schrott
 Metalle
 Gewerbeabfälle
 Sonderabfälle
 Bauschutt
 Baustellenabfälle 
 usw.

Anlieferung möglich!

Telefon: 0202.469 83 72
Telefax: 0202.466 03 93

E-Mail: Info@tamm-gmbh.com
Internet: www.tamm-gmbh.com

Gasstr. 11 · 42369 Wuppertal

42327 Wuppertal
Erntegrund 20
Telefon 02 02 / 2 74 13 66
Telefax 02 02 / 2 74 13 68

Bauunternehmen
H. Puley GmbH

Bauunternehmen
für Hoch- und Tiefbau

Trockenausbau
in Gipskarton

Schlosserei
Tel.  31 65 50
Fax  30 38 65

Kromberg Metallbau GmbH
Türen · Tore · Fenster · Treppen

Geländer · Gitter · Reparaturdienst
Edelstahlverarbeitung

Wiesenstraße 120 · 42105 Wuppertal 
E-Mail: Kromberg_Metallbaugmbh@web.de

Bauunternehmen in 3. Meistergeneration 

Walter Carls & Sohn
gegründet 1935 Inhaber Thomas Carls e.K.

42289 Wuppertal
Hammesberg 38
Lager: Rheinstraße

Telefon (02 02) 62 20 84
Telefax (02 02) 62 67 35

Grundbuchrang und Grundbuchvormer-
kung

Rechtsprechung und 
 Vertragsgestaltung
34,00 €
inklusive MwSt.

ISBN: 978 3 503 17782 0

2., neu bearbeitete Auflage 2018

Weil heute kaum ein Jurist an der Kenntnis des Grundstücksrechts 
vorbeikommt, gibt das Werk mit den rechtlichen Grundkenntnissen 
eingehenden Einblick in die spezielle Materie und hilft bei der Lösung 
konkreter Rechtsfragen. Höchst anschaulich, damit einprägsam und 
in der 2., neu bearbeiteten Auflage auf dem aktuellen Stand!

Der Autor Bernd Steup setzt Schwerpunkte und gewichtet, was dem 
allgemeinen Verständnis dient oder konkret und en détail auf jeden 
Fall zu beachten ist:

Kurz und knapp: die Einführungen in die historischen, rechtsverglei-
chenden und sachlichen Grundzüge des Grundbuchverfahrensrechts 
und Zwangsversteigerungsrechts.
Ausführlich: die Darstellung der Themen Grundbuchrang und Vor-
merkung mit ihren rechtlichen Bezügen. Ob Anfänger oder Fortge-
schrittener – das Buch gibt vielfältige Anregungen! Zum Beispiel auf 
die Sichtweise des vertragsgestaltenden Juristen und die aktuellen 
Gestaltungsprobleme der Vertragspraxis. Ein gelungener Brücken-
schlag zwischen trockener Materie und spannender Realität des Le-
bens anhand
· vieler anschaulicher Beispiele und Hinweise,
· umfangreicher Lösungs- und Formulierungsvorschläge und
· der argumentativen Aufarbeitung von Streitfragen.

Das Werk ist rundum auf dem neuesten Stand und berücksichtigt die

·  Entwicklung der Rechtsprechung zur Novation des Vormerkungs-
anspruches,

·  Regelungen zum elektronischen Rechtsverkehr und der elektroni-
schen Aktenverwahrung,

·  Änderung der Rechtsprechung zur Schuldübernahme bei der Eigen-
tumsvormerkung,

·  Abkehr des BGH von der „Differenztheorie“ bei der Berücksichti-
gung der Gegenleistungen zu dem durch Vormerkung gesicherten 
Anspruch in der Zwangsversteigerung.

Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978 3 503 17782 0

Der Autor

Bernd Steup, Notar, Dipl.-Rechtspfleger 
(FH), Trier
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Made in Germany - Rauchmelder der neuesten Generation 
- Mit Rauchmelder-Installationsprotokoll -

Diesen Rauchwarnmelder erhalten Sie in unseren Beratungsstellen und auf Bestellung. 
Bitte kontaktieren Sie unsere Beratungsstellen unter 0202 255950 oder 0202 2559522 bzw. info@hausundgrundwpt.de. 

Derzeit haben wir nur noch wenige Rauchmelder des Modells Pyrexx PX-I. Dieses Modell erhalten wir nach Abverkauf auch nicht 
mehr nachgeliefert. Alternativ können wir Ihnen ebenfalls zum Preis von 22,00 € den Rauchmelder von ME Modell GS 508 anbieten. 

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, welches Modell Sie bestellen möchten.

Denken Sie an die Rauchmelderpflicht!

Vorzugspreis für Mitglieder 
von Haus & Grund 22,00 €

Rauchmelderpflicht seit dem 01.01.2017. Bitte überprüfen Sie Ihre Objekte.
Wir von Haus & Grund bieten unseren Mitgliedern folgenden Rauchwarnmelder zum Kauf an:

Rauchmelder Pyrexx PX-I

MITMACHEN | ONLINE MIETVERTRAG GEWINNEN

Mitmachen und Online Mietvertrag gewinnen!
Wir verlosen 3 x 2 Online Mietverträge! Sie möchten teilnehmen? Dann schicken Sie uns die richtige Lösung zum Kreuzworträtsel per E-Mail 
an info@hausundgrundwpt.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 10. September 2018. Die Gewinner werden per 
E-Mail benachrichtigt und müssen sich in unserem Online Shop registrieren, damit wir dem Gewinner die Online Mietverträge auf dem Kun-
denkonto freischalten können.
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 DER WOHNUNGSEIGENTÜMER | REZENSIONEN

Ratgeber zum Wohnungseigentum

Der Wohnungseigentümer

43,50 €
inklusive MwSt., zzgl. 2,50 Euro Versandkosten

ISBN: 978-3-939787-86-0

10., neu bearbeitete Auflage 2018

Zehn Jahre sind seit dem Inkrafttreten der zweiten umfassenden Reform des Wohnungsei-
gentumsgesetzes vergangen. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit dieser Reform, das rechtli-
che Instrumentarium des Wohnungseigentumsgesetzes „praktikabler als bisher handhaben zu 
können.“ Allerdings haben sich die mit diesen Gesetzesänderungen verbundenen Erwartun-
gen der Wohnungseigentümer, der Verwalter, der Rechtsanwälte, aber auch der Richterschaft 
nicht erfüllt. Die Einführung der Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft, 
die Erweiterung der Beschlusskompetenzen der Eigentümer, insbesondere zur erleichterten 
Änderung der Kostenverteilung, die neu geschaffenen Regelungen zur Durchführung von Mo-
dernisierungsmaßnahmen und zur Einführung der zwingend anzulegenden Beschluss-Samm-
lung wie auch die Regelungen zu den richterlichen Gestaltungsmöglichkeiten zur Beschlus-
sersetzung haben eher mehr offene Fragen geschaffen als zur praktikableren Handhabung 
der bestehenden bzw. neu geschaffenen rechtlichen Grundlagen beigetragen. Wie schon in 
der Vergangenheit soll die hier in überarbeiteter und aktualisierter Fassung vorliegende 10. 
Auflage des „Ratgeber zum Wohnungseigentum“ als bewährter Wegweiser und Helfer bei der 
Klärung der neuen, aber auch der immer noch bestehenden alten Fragen beitragen.

Zu beziehen über Ihre Haus und Grund-Geschäftsstellen Wuppertal.

Zollstraße 4 · 42103  Wuppertal
Tel. 02 02 - 4 30 39 86
Fax 02 02 - 4 37 64 47

www.lingemann-immobilien.de

Lingemann
Immobilien
Verwaltung von Eigentumswohnungen

Verwaltung von Mietwohnungen

Die Autoren

Dipl.-Volksw. Volker Bielefeld, Experte für 
WEG-Recht
Thomas Christ, Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Michael Sommer, Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Herbert Plöttner
Garten- und Landschaftsbau

Breite Str. 42-44 · 42369 Wuppertal
Telefon: 02 02 - 46 47 35
Telefax: 02 02 - 4 60 31 21

www.ploettner-galabau.de

INGENIEURBÜROVOSS
| Schadenanalyse 

| Bauwerksanierung 
| Bauwerkabdichtung

Brahmstraße 8
42289 Wuppertal
Telefon 0202 78 12 22
Telefax 0202 78 90 21
info@voss-ingenieurbuero.de
www.voss-ingenieurbuero.de
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VERTRÄGE & SONSTIGE FORMULARE | LITERATUR

Verträge & sonstige Formulare: Preis 
  €
· Wohnungsmietvertrag (Aufl. 11/17)  3,00

· Garagen/Stellplatz-Mietvertrag  1,20

· Gewerblicher Mietvertrag (11/15)  3,00

· Mieterhöhungserklärung   1,50

· Hausbuch (Buchführungsheft)   5,50

 Miet- und Pachtvertrag für Gartenland  1,00

· Winterdienstkarte  0,50

· Wohnungsübergabeprotokoll  1,00

· Selbstauskunft  0,50

· Mietaufhebungsvereinbarung  1,00

 (In der Geschäftsstelle erhältlich)

 Literatur (Nur auf Bestellung)

· Feuchtigkeit u. Schimmelbildung   7,90

· Vermieter Lexikon 12. Auflage   9,95

· Mietpreisbremse 1. Aufl. 2015 14,95

· Mietverträge professionell ausfüllen 2. Aufl. 2015 12,95

· Die Mietrechtsform 1. Auflage 2011 9,95

· Das gewerbliche Mietrecht 1. Aufl. 2005 12,90

· Sicherung u. Beitreibung v. Mietforderungen 

 4. Aufl. 2007 12,90

· Mietminderung 3. Auflage 2009 12,95

· Betriebskosten 7. Aufl. 2014  12,95

· Mieterhöhung freifinanziert 4. Aufl. 2015 12,95

· Die Mietfibel 2. Aufl. 2012 11,95

· Kaution 1. Aufl. 2011   9,95

· Streit im Mehrfamilienhaus 1. Aufl. 2009 14,95

· Nachbars Garten 4. Aufl. 2009 14,95

· Kündigung d. Vermieters wg. Eigenbedarfs 

 1. Aufl. 2011     9,95

· Rechtssicher vermieten in Zeiten der

 Gleichbehandlungsgesetztes 2. Auflage 2007 7,95

Versandkosten:

bis 20 g 0,70 €  51 bis 500 g 1,45 € 1.001 bis 2.000 g 4,80 €
21 bis 50 g 0,85 €   501 bis 1.000 g 2,60 € 2.001 bis 10.000 g 6,99 €     
 über 10.000 g  kein Versand

Versandkosten sind Gesamtkosten inklusive Mehrwertsteuer. Versand nur innerhalb von Deutschland. Versand ins Ausland nur auf gesonderte 
Nachfrage.

Alle Preise verstehen sich einschließlich 19 % Mehrwertsteuer, Bücher und Merkblätter 7 % Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten. 

Literatur: Preis 
  €
· Beendigung von Mietverhältnissen 2. Aufl. 2010 10,95

· Geld u. Mietende 4. Aufl. 2010 14,95

· Schönheitsreparaturen 4. Aufl. 2016 14,95

· Wohnungsmodernisierung 7. Aufl. 2013 19,95

· Instandhaltung u. Instandsetzung im 

 Mietverhältnis 1. Aufl. 2015  14,95

· Sanierung u. Modernisierung im

 Wohnungseigentum 1. Aufl. 2014  11,95

· Wohnflächenberechnung 3. Aufl. 2009 8,95

· Einbruchschutz für Haus & Grund Eigentümer

 1. Auflage 2016 10,95

· Lüften-Heizen-Möblieren 2. Aufl. 2011  17,95

· Streit mit dem WEG-Verwalter 1 Auflage 12,95

· Der Kauf einer Eigentumswohnung 3. Aufl. 2007  9,95

· Der Verwaltungsbeirat 4. Aufl. 2016 11,95

· Nachbarstreit im Wohnungseigentum 1. Aufl. 2014 14,95

· Eigenheimer-Lexikon 1. Aufl. 2010 12,95

· Die neue Trinkwasserverordnung 2. Aufl. 2013   9,95

· Die neue Heizkostenverordnung 4. Aufl. 2010 19,95

· Die EnEV 2014   9,95

· Die Zweitwohnungsteuer 3. Aufl. 2015   9,95

· Erbschaft/Schenkungssteuerrecht 3.Aufl. 2009 14,95

 Übertragung u. Vererbung v. Grundbesitz 

 2. Aufl. 2011 19,95

· Immobilienübergabe zu Lebzeiten 2. Aufl.2013  9,95

· Patientenverfügung u. Vorsorgevollmacht des 

 Immobilieneigentümers 3. Aufl.. 2016 10,95

· Das Testament d. Immobilieneigentümers 

 2. Aufl. 2011   9,95

· Der Ehevertrag d. Immobilieneigentümers 

 2. Aufl. 2011  9,95

(Die Broschüren können über die Geschäftsstelle bestellt werden)
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Service bei Haus & Grund
Unsere Kooperationspartner Behrens GmbH und ibs Immobiliengruppe bieten die nachstehenden Dienstleistungen für Haus und Grund Mit-
glieder zu Sonderkonditionen an:

Energieberatung
·  Erstellung eines Verbrauchsausweises bei Vorlage der Verbrauchsdaten durch den Auftraggeber 46,41 €
·  Erstellung eines Bedarfsausweises bei Vorlage der Verbrauchsdaten durch den Auftraggeber bis 4 Fam. –Haus 307,02 €
Für jede weitere Etage 89,25 €

·  Beantragung von KfW Förderprogrammen 3,0 %

von der Beantragungssumme

· Energieberatung bei Haus und Grund kostenfrei

· Energieberatung vor Ort pauschal 101,15 €
Serviceleistungen Handwerk
· Handwerkerberatung bei Haus und Grund kostenfrei

· Handwerkerberatung vor Ort 65,45 €
Serviceleistungen Immobilien
·  Vermietung von Wohnungen bis 20 Mietinteressenten 1 Monatsmiete zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

ab 21 Mietinteressenten  2 Monatsmieten zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

Mietinteressent = Bonitätsabfrage eingeholt und Besichtigungstermin vereinbart

· Verkauf kostenfrei

· Wertermittlung Immobilie

 · Nach Ertragswertverfahren 101,15 €
 · Nach Sachwertverfahren inkl. Kurzgutachten 291,55 €
·  Wohnungsab- und -übergaben inkl. Protokoll und Fotodokumentation 220,15 €
Alle Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer von derzeit 19%. Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Preise nur für Haus und Grund Mit-
glieder gelten und Ihnen von dem Koopera tionspartner in Rechnung gestellt werden. 

Kontaktaufnahme unter
Tel. 0202 2558925, Fax 0202 2558915 und Hausundgrund-makler@ibs-immobilien.ag

Beratungen (nur in den Beratungstellen nach Terminvereinbarung) – Keine Telefonauskunft –

Barmen Elberfeld

Frau Kessel: Montag
Donnerstag

nach Terminabsprache
15.00 - 17.00

Herr Schleemann: Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00
nach Terminabsprache
15.00 - 17.00

Frau Heindl: Dienstag 15.00 - 17.00
Donnerstag 10.00 - 12.30

Frau Weber:
Nebenkostenabrechnungs-Service

 Telefonauskünfte für Barmen und Elberfeld
Mo., Di., Mi. 8.30 - 10.00 Uhr, Do., Fr. 8.30 - 11.00 Uhr (Für kurze knappe Fragen ohne Einsichtnahme in Unterlagen)

 Außerhalb der genannten Zeiten sind Auskünfte und Beratungen nicht möglich

Geschäftszeiten der Beratungsstellen Barmen und Elberfeld
    Montag u. Mittwoch  8.15 - 13.00 / 14.00 - 16.30
    Dienstag u. Donnerstag  8.15 - 13.00 / 14.00 - 18.00
    Freitag    8.15 - 13.00

Barmen: Tel. 02 02 / 25 59 50
Fax 02 02 / 25 59 54

Elberfeld: Tel. 02 02 / 2 55 95 22
Fax 02 02 / 94 67 98 98

Mittags von 13.00 - 14.00 Uhr geschlossen

 SERVICE BEI HAUS & GRUND | TELEFONAUSKÜNFTE FÜR BARMEN UND ELBERFELD

e-mail: info@hausundgrundwpt.de
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Suchen Sie einen 
Tagungsort?

Seminarraum in unseren Räumlichkeiten

Sie benötigen für Ihre nächste Eigentümerversammlung einen 
günstigen Versammlungsraum in neutraler Umgebung? 

Für 25,00 Euro können Sie für Veranstaltungen mit  15-20 
Teilnehmern den Seminarraum in unseren  Geschäftsräumen 
mieten. Getränke können wir Ihnen auf Anfrage und gegen 
gesonderte Berechnung zur Verfügung stellen.
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125 JAHRE-HEIZOEL-VORST
Deutscher Ring 69 · 42327 Wuppertal · Telefon 74 40 35 

Oberdörnen 7 · 42283 Wuppertal
� (0202) 2 55 50 -0  Fax  2 55 50 25

www.haut-jordan.de · E-Mail: info@haut-jordan.de

HAUSVERWALTUNGEN  IMMOBILIEN
– MIETVERWALTUNG – IMMOBILIENMAKLER
– WEG-VERWALTUNG  – AN + VERKAUF
– INDUSTRIE UND  – PROJEKTIERUNG
– GEWERBEVERWALTUNG  – BEWERTUNG
  HAUSMEISTERSERVICE
– GARTENSERVICE – REINIGUNGSSERVICE 
– REPARATURARBEITEN RUND UM IHRE IMMOBILIE

Mitglied im

Zertifiziert gemäß

Für vorgemerkte Kunden suchen wir im 
Großraum Wuppertal attraktive Miet- und
Kaufimmobilien!
In unserem Büro auf Schloss Lüntenbeck 
in Wuppertal sind Sie jederzeit herzlich willkommen.

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
persönlichen Termin, an dem Sie uns und wir Sie in
entspannter Atmosphäre kennenlernen können.

Mehr Infos: www.wsw-online.de

WSW SONNENSTROM

Strom produzieren ohne zu investieren: Wuppen wir’s!
Ihre eigene Photovoltaikanlage – ohne zu investieren. Wir kümmern uns um alles:  
Planung, Installation, Wartung und eventuelle Reparaturen.

Der erste Strom aus eigener 
Produktion. Auch wenn 
man es ihnen nicht ansah: 
Doris und Gerd freuten sich 
wie Bolle!



Mineralöle · 42103 Wuppertal

Haben Sie Ihren Tank aufgefüllt? Rufen Sie uns an.
Tel. 02 02/30 38 43

Innenausbau
Möbel-Türen-Fenster

Altbausanierung
Beckacker Schulstr. 18

Telefon (02 02) 64 56 04
Telefax (02 02) 62 20 86

Dirk Münter
Schreinermeister

Internet: www.schreinerei-münter.de
E-Mail: schreinerei-muenter@t-online.de

Mitglied der 
Tischler-Innung  Wuppertal

Schmersal
Dienstleistungen

Unser Team wenn
es um Ihre 

Immobilie geht!
Wuppertal

Friedrich-Ebert-Str. 83 · 42103 Wuppertal
Tel. 0202-24 29 140 · Immobilienmakler

Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen.

Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

Krautstr. 27a · 42289 Wuppertal

Tel. 0202 3 70 21 80 · Fax 0202 3 70 21 81
www.rg-hausverwaltungen.de · info@rg-hausverwaltungen.de

· Verwaltung von Mietwohnungen
· Individuelle Verwaltung auch 
 kleinerer Mieteinheiten

· WEG Verwaltung
· Unser Spezialgebiet:
 Betriebskostenabrechnungen

Qualifizierter Fachverwalter von Mietwohnungen u. Gewerbeflächen

Fassaden Melzel GmbH · Feldstr. 15 · 42275 Wuppertal
Telefon 0202 / 55 66 35 · info@melzel.de · www.melzel.de

MEISTERBETRIEB DER INNUNG

· Fassadenverkleidung · Sanierung · Wärmedämmung
· Malerarbeiten · Eigens entwickelte Fassadensysteme

· Langzeitreferenzen

FASSADEN
GMBH

MELZEL
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